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ABSCHNITT I 
 

Aufbau der Apothekerversorgung 
 
 
 

§  1 
Aufgabe, Rechtsform, Sitz 

 
(1) 1Die  Bayerische  Apothekerversorgung (Apo-
thekerversorgung) ist nach dem Gesetz über das 
ö ffentliche  Versorgungswesen (VersoG) vom 
25. Juni 1994 in der jeweils geltenden Fassung 
das berufsstä ndische Versorgungswerk der 
Apotheker in Bayern. 2Ihr Tä tigkeitsbereich 
kann durch Staatsverträ ge erweitert werden.*) 
3Die Apothekerversorgung hat die Aufgabe, ih-
re Mitglieder und deren Hinterbliebene nach 
den Bestimmungen dieser Satzung zu versor-
gen. 
 
(2) Die Apothekerversorgung ist eine rechts-
fä hige Anstalt des ö ffentlichen Rechts mit Sitz 
in München. 
 
 

§  2 
Selbstverwaltung und Satzung 

 
(1) 1Die Apothekerversorgung hat das Recht 
zur Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. 
2Sie regelt ihre Angelegenheiten durch Sat-
zung. 
 
(2) 1Die vom Landesausschuss beschlossene 
Satzung und ihre Änderungen werden nach der 
aufsichtlichen Genehmigung vom Vorsitzenden 
des Landesausschusses ausgefertigt und im 
Bayerischen Staatsanzeiger verö ffentlicht.**) 
2Sie treten am Tage nach der Verö ffentlichung 
in Kraft, wenn nicht ein anderer Zeitpunkt be-
stimmt wird. 
 
(3) Satzungsä nderungen gelten, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, auch für bestehende 
Mitgliedschafts- und Versorgungsverhä ltnisse 
sowie für Anwartschaftsberechtigungen aus 
früherer Mitgliedschaft. 
 
 

                                                      
*)  Solche Staatsverträ ge bestehen mit den Lä ndern Rheinland-Pfalz, Ba-

den-Württemberg und Saarland. Auszug aus den Staatsvertr ä gen im 
Anhang. 

**)  In den Staatsvertragslä ndern werden Satzungsä nderungen in den je-
weils staatsvertraglich festgelegten Publikationsorganen bekannt geg e-
ben. 

§  3 
Aufsicht 

 
(1) Das Staatsministerium des Innern führt die 
Rechtsaufsicht über die Apothekerversor-
gung.***)  
 
(2) Das Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie führt die 
Versicherungsaufsicht über die Apothekerver-
sorgung. 
 
 

§  4 
Organe 

 
Organe der Apothekerversorgung sind der 
Landesausschuss und die Bayerische Versor-
gungskammer (Versorgungskammer). 
 
 

§  5 
Der Landesausschuss 

 
(1) 1Der Landesausschuss besteht aus 34 Mit-
gliedern, die sich auf die durch Staatsverträ ge 
verbundenen Lä nder (§  1 Abs. 1 Satz 2) ent-
sprechend ihrem Anteil am Mitgliederbestand 
der Apothekerversorgung verteilen. 2Maßge-
bend für die Sitzverteilung wä hrend der Amts-
dauer des Landesausschusses ist das Verhä lt-
nis der regionalen Mitgliederbestä nde am 
31. Dezember des der Amtsdauer des Lan-
desausschusses vorausgehenden vorletzten 
Kalenderjahres; auf jedes Land entfä llt mindes-
tens ein Sitz im Landesausschuss. 3Im Lan-
desausschuss sollen die Berufsangehö rigen 
nach selbstä ndiger und nichtselbstä ndiger Tä -
tigkeit angemessen vertreten sein. 4Für jede 
der regionalen Gruppen der Landesausschuss-
mitglieder werden Stellvertreter berufen, deren 
Anzahl jeweils der nach oben gerundeten Hä lf-
te der nach den Sä tzen 1 und 2 zu entsenden-
den Landesausschussmitglieder entspricht; je-
weils werden mindestens zwei Stellvertreter 
berufen. 5Bei der Berufung wird eine Reihen-
folge der Stellvertretung bindend festgelegt. 
6Satz 3 gilt für die Stellvertreter im Landesaus-
schuss entsprechend mit der Maßgabe, dass 
innerhalb der regionalen Stellvertretergruppe 
die Reihenfolge der Stellvertretung auch für 
nach Satz 3 bestehende Gruppierungen fest-
gelegt werden kann. 7Die Mitglieder des Lan-
desausschusses und ihre Stellvertreter müs-
sen der Apothekerversorgung angehö ren. 
 
(2) 1Die Mitglieder des Landesausschusses 
und ihre Stellvertreter in ihrer Reihung werden 
auf Vorschlag der in der Apothekerversorgung 

                                                      
***) Die Rechtsaufsicht wird im Benehmen mit den jeweils zust ä ndigen Minis-

terien der Staatsvertragslä nder ausgeübt. 
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verbundenen Apothekerkammern durch das 
Bayerische Staatsministerium des Innern für 
jeweils vier Geschä ftsjahre berufen.*) 2Der Lan-
desausschuss nimmt seine Aufgaben über den 
Ablauf seiner Amtszeit hinaus bis zu seiner 
Neubildung, lä ngstens 12 Monate, wahr. 
 
(3) 1Ein Mitglied des Landesausschusses oder 
ein Stellvertreter wird durch das Staatsminis-
terium des Innern abberufen, wenn seine Zu-
gehö rigkeit zur Apothekerversorgung endet. 
2Die zustä ndige Apothekerkammer kann die 
Abberufung verlangen, wenn die Kammerzu-
gehö rigkeit eines Mitglieds oder eines Stellver-
treters oder die Zugehö rigkeit zu einer Gruppe 
nach Absatz 1 Satz 3 endet, für welche die Be-
rufung erfolgte. 3Im Falle einer Abberufung rü-
cken für den Rest der Amtsdauer des Landes-
ausschusses die Stellvertreter in der festge-
legten Reihenfolge nach. 4Für die aufgrund des 
Nachrückens unbesetzte Stelle erfolgt für die 
restliche Amtsdauer eine Nachberufung nur 
dann, wenn ohne sie die Vertretung nicht mehr 
auf Dauer gewä hrleistet wä re. 5Bei Verhinde-
rung eines Mitglieds des Landesausschusses 
tritt ein Stellvertreter nach der festgelegten 
Reihenfolge an seine Stelle. 
 
(4) Der Landesausschuss wä hlt aus seiner Mit-
te den Vorsitzenden und drei Stellvertreter; sie 
sollen jeweils verschiedenen Apothekerkam-
mern angehö ren. 
 
(5) Die Mitglieder des Landesausschusses und 
ihre Stellvertreter erhalten Ersatz der notwen-
digen Auslagen und eine Aufwandsentschä di-
gung nach Maßgabe der Beschlüsse des Lan-
desausschusses. 
 
 

§  6 
Aufgaben des Landesausschusses 

 
(1) 1Der Landesausschuss ist das Beschluss-
organ der Apothekerversorgung. 2Er überwacht 
die Geschä ftsführung. 3Er bestimmt die Richt-
linien der Versorgungspolitik und beschließt 
nach Maßgabe des Gesetzes über das ö ffentli-
che Versorgungswesen und der Satzung ins-
besondere über 
1. die Satzung und deren Änderungen, 
2. den Lagebericht und den Jahresabschluss 

sowie die Entlastung der Geschä ftsführung, 
3. die Wirtschaftsplanung, 
4. die Anpassung von Versorgungsanrechten, 
5. den Abschluss von Überleitungsabkommen, 
6. die Zugehö rigkeit zu Verbä nden, 

                                                      
*) Die von den Lä ndern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Saarland 

gestellten Landesausschussmitglieder werden im Einvernehmen mit den je -
weils zustä ndigen Landesministerien berufen. 

7. den Anschluss von Mitgliedern berufsstä n-
discher Kammern außerhalb Bayerns an die 
Apothekerversorgung sowie die Übernahme 
der Verwaltung anderer gleichartiger Ver-
sorgungswerke. 

 
(2) Der Landesausschuss kann Richtlinien auf-
stellen 
1. zur Anlage des Anstaltsvermö gens, 
2. für satzungsgemä ß vorgesehene freiwillige 

Leistungen, 
3. für Entscheidungen in Hä rtefä llen. 
 
(3) Folgende Maßnahmen der Geschä ftsfüh-
rung sind an eine Zustimmung des Landesaus-
schusses gebunden: 
1. Erwerb, Bebauung und Verä ußerung von 

Grundstücken, 
2. Aufnahme langfristiger Darlehen, 
3. Beteiligung an Unternehmen. 
 
(4) 1Der Landesausschuss gibt sich eine Ge-
schä ftsordnung. 2Er beschließt ferner über 
1. die Besetzung des Verwaltungsausschus-

ses, die Bildung weiterer Ausschüsse für 
besondere Aufgaben und über Geschä fts-
ordnungen für die Ausschüsse, 

2. die Aufwandsentschä digung und den Ersatz 
notwendiger Auslagen nach §  5 Abs. 5. 

3Der Landesausschuss kann einzelne seiner 
Mitglieder ermä chtigen, Einsicht in die Ge-
schä ftsunterlagen der Apothekerversorgung zu 
nehmen. 
 
 

§  7 
Geschä ftsgang des 
Landesausschusses 

 
(1) 1Der Vorsitzende lä dt zu den Sitzungen ein 
und leitet sie. 2Die Ladungsfrist beträ gt zwei 
Wochen. 3Die Versorgungskammer bereitet im 
Auftrag des Landesausschusses die Sitzungen 
vor; die Tagesordnung ist im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden festzulegen. 4Die Versor-
gungskammer nimmt an den Sitzungen teil; sie 
kann Anträ ge stellen und zu allen Tagesord-
nungspunkten Stellung nehmen. 
 
(2) 1Der Landesausschuss ist mindestens ein-
mal jä hrlich einzuberufen. 2Er ist außerdem in-
nerhalb einer angemessenen Frist einzuberu-
fen, wenn mindestens ein Drittel seiner Mitglie-
der oder die Versorgungskammer dies schrift-
lich unter Angabe des zu behandelnden Ge-
genstandes verlangen. 
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(3) 1Der Landesausschuss ist beschlussfä hig, 
wenn alle Mitglieder schriftlich, im Verhinde-
rungsfall ihre Stellvertreter, eingeladen wurden 
und mindestens zwei Drittel der Stimmberech-
tigten anwesend sind. 2Er beschließt mit einfa-
cher Stimmenmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 3In den Fä llen des §  6 
Abs. 1 Satz 3 Nrn. 1, 4 und 7 bedarf es der Zu-
stimmung von mindestens zwei Dritteln der 
Stimmberechtigten. 4Für Wahlen gilt Art. 92 
Abs. 1 und 2 des Bayerischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (BayVwVfG) in seiner jeweili-
gen Fassung; die Geschä ftsordnung kann er-
gä nzende Bestimmungen treffen. 
 
(4) 1Der Vorsitzende kann schriftlich abstim-
men lassen. 2Die Abstimmung im schriftlichen 
Verfahren unterbleibt, wenn dies mindestens 
ein Drittel der Stimmberechtigten oder die Ver-
sorgungskammer beantragen, es sei denn, der 
Landesausschuss hat in seiner Sitzung die 
schriftliche Abstimmung beschlossen. 
 
 

§  8 
Der Verwaltungsausschuss 

 
(1) 1Der Landesausschuss wä hlt für die Dauer 
seiner Amtsperiode aus seiner Mitte einen 
Verwaltungsausschuss und gibt ihm eine Ge-
schä ftsordnung. 2Das saarlä ndische Mitglied 
des Landesausschusses gehö rt dem Verwal-
tungsausschuss von Amts wegen an. 
 
(2) 1Der Verwaltungsausschuss besteht aus 
acht Mitgliedern, davon zwei Mitgliedern aus 
dem Land Baden-Württemberg und je einem 
Mitglied aus den Lä ndern Rheinland-Pfalz und 
Saarland; §  5 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
2Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter ge-
wä hlt. 3Mit dem Ausscheiden aus dem Lan-
desausschuss endet auch die Mitgliedschaft im 
Verwaltungsausschuss. 
 
(3) §  5 Abs. 2 Satz 2, Absatz 3 Sä tze 3 bis 5, 
Absatz 4 und Absatz 5 sowie §  7 Abs. 1 Sä t-
ze 1, 3 und 4, Absatz 2, Absatz 3 Sä tze 1, 2 
und 4 sowie Absatz 4 gelten mit der Maßgabe 
entsprechend, dass beim Ausscheiden eines 
Mitglieds oder Stellvertreters für den Rest der 
Amtsperiode in der nä chsten Sitzung des Lan-
desausschusses eine Nachwahl durchzuführen 
ist. 
 
 

§  9 
Aufgaben des 

Verwaltungsausschusses 
 
(1) 1Der Verwaltungsausschuss berä t die Ent-
scheidungen des Landesausschusses vor. 2Er 
kann Beschlussempfehlungen aussprechen. 
 
(2) Der Verwaltungsausschuss nimmt anstelle 
des Landesausschusses die in §  6 Abs. 3 Nr. 1 
genannten Befugnisse bei Erwerb, Bebauung 
und Verä ußerung von Grundstücken wahr. 
 
(3) 1Der Verwaltungsausschuss unterstützt den 
Landesausschuss bei der Überwachung der 
Geschä ftsführung der Versorgungskammer. 
2Ihm obliegt insbesondere die Vorprüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. 3§  6 
Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
 

§  10 
Die Versorgungskammer 

 
Die Versorgungskammer führt als gemeinsa-
mes Geschä ftsführungsorgan der bei ihr be-
stehenden Versorgungsanstalten nach Art. 6 
VersoG die Geschä fte der Apothekerversor-
gung und vertritt sie gerichtlich und außerge-
richtlich. 
 
 

§  11 
Der Kammerrat 

 
(1) 1Bei der Versorgungskammer besteht nach 
Art. 8 VersoG ein Kammerrat. 2Für die Apothe-
kerversorgung ist ein aus der Mitte des Lan-
desausschusses gewä hlter Vertreter Mitglied 
des Kammerrats; für den Vertreter werden ein 
oder mehrere Stellvertreter gewä hlt. 3Der Lan-
desausschuss kann den Vertreter oder einen 
Stellvertreter abberufen, wenn dessen Mit-
gliedschaft im Landesausschuss endet. 
 
(2) 1Der Kammerrat wirkt nach Maßgabe von 
Art. 8 Abs. 2 VersoG in folgenden gemeinsa-
men Geschä ftsführungsangelegenheiten der 
von der Versorgungskammer verwalteten Ver-
sorgungsanstalten beratend mit: 
1. Änderungen der Rechtsverordnung des 

Staatsministeriums des Innern nach Art. 6 
Abs. 3 Satz 6 VersoG über die Einrichtung 
der Versorgungskammer, 

2. Bestellung des Wirtschaftsprüfers, 
3. Aufstellung der Wirtschaftsplanung für die 

gemeinsamen Dienste und von Grundsä t-
zen für die Verteilung der Kosten für die 
gemeinsamen Dienste, 
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4. Übernahme der Geschä ftsführung oder 
Verwaltung anderer Versorgungswerke, 

5. wichtige Investitionsentscheidungen für die 
gemeinsamen Dienste, 

6. Aufstellung von Grundsä tzen zur Personal-
bewirtschaftung und Entwicklung von Per-
sonalkonzepten, insbesondere zur Vergü-
tung, 

7. Aufstellung des Stellenplans nach Art. 6 
Abs. 7 VersoG. 

2Der Kammerrat kann Empfehlungen ausspre-
chen. 
 
 

§  12 
Aufbringung und Verwendung 

der Mittel; 
versicherungstechnischer 

Geschä ftsplan 
 
(1) 1Die Mittel der Apothekerversorgung wer-
den durch Beiträ ge und freiwillige Mehrzahlun-
gen der Mitglieder sowie durch Erträ ge aus Ka-
pitalanlagen und sonstige Erträ ge aufgebracht. 
2Die Mittel und das Vermö gen der Apotheker-
versorgung dürfen nur zur Erfüllung ihres Ver-
sorgungsauftrags verwendet werden. 3Soweit 
die Einnahmen eines Geschä ftsjahres nicht 
nach Satz 2 verwendet werden, sind sie den 
nach allgemeinen Bilanzgrundsä tzen sowie 
nach dem versicherungstechnischen Ge-
schä ftsplan zu bildenden Rückstellungen und 
sonstigen Reserven zuzuführen. 
 
(2) 1Für die Apothekerversorgung ist ein ver-
sicherungstechnischer Geschä ftsplan aufzu-
stellen, der die dauernde Erfüllbarkeit der Ver-
sorgungsverpflichtungen sicherstellt. 2Er bedarf 
der Genehmigung durch die Versicherungs-
aufsichtsbehö rde. 
 
(3) Die Versorgungskammer berichtet dem 
Landesausschuss jä hrlich über die versiche-
rungstechnische Lage. 
 
(4) Für die Anlage der Mittel gelten die gesetz-
lichen Vorschriften, die danach erlassenen An-
ordnungen der Versicherungsaufsichtsbehö rde 
und der versicherungstechnische Geschä fts-
plan mit den hierzu abgegebenen geschä fts-
planmä ßigen Erklä rungen. 
 
 

§  13 
Wirtschaftsplanung 

 
(1) Die Versorgungskammer stellt für die Apo-
thekerversorgung eine Plan/Gewinn- und Ver-
lustrechnung (Wirtschaftsplanung) für das je-
weilige Geschä ftsjahr auf; dabei ist die Wirt-

schaftsplanung für die gemeinsamen Dienste 
zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Wirtschaftsplanung ist Grundlage für 
die Wirtschaftsführung der Apothekerversor-
gung. 
 
(3) Die Versorgungskammer legt die Wirt-
schaftsplanung rechtzeitig vor Beginn des neu-
en Geschä ftsjahres dem Landesausschuss zur 
Beschlussfassung vor. 
 
 

§  14 
Rechnungslegung, Geschä ftsjahr 

 
(1) 1Die Versorgungskammer stellt nach den 
jeweils geltenden Vorschriften zur Rechnungs-
legung für jedes Geschä ftsjahr den Jahresab-
schluss sowie den Lagebericht auf und legt sie 
nach Prüfung durch den Abschlussprüfer dem 
Landesausschuss zur Beschlussfassung vor. 
2Der vom Landesausschuss festgestellte Jah-
resabschluss ist nach Maßgabe der Vorschrif-
ten zur Rechnungslegung bekannt zu machen. 
 
(2) Die Versorgungskammer gibt unverzüglich 
nach der Feststellung des Jahresabschlusses 
durch den Landesausschuss in geeigneter 
Weise bekannt, dass jedes Mitglied auf Ver-
langen ein Exemplar des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts übermittelt erhä lt. 
 
(3) Geschä ftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

 
 

ABSCHNITT II 
 

Mitgliedschaft 
 
 
 

§  15 
Pflichtmitgliedschaft 

 
(1) Pflichtmitglieder der Apothekerversorgung 
sind alle nicht berufsunfä higen Pflichtmitglieder 
der Bayerischen Landesapothekerkammer. 
2Pflichtmitglieder sind ferner nicht berufsunfä -
hige Pharmaziepraktikanten, die im Freistaat 
Bayern pharmazeutisch tä tig sind. 
 
(2) Pflichtmitglieder der Apothekerversorgung 
sind ferner Personen, die nach Maßgabe von 
Staatsverträ gen im Sinn von §  1 Abs. 1 Satz 2 
in den Tä tigkeitsbereich der Apothekerversor-
gung einbezogen sind. 
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(3) Pflichtmitgliedschaften, die nach früher gel-
tenden Bestimmungen begründet wurden, blei-
ben unberührt. 
 
(4) 1Von der Pflichtmitgliedschaft ist ausgenom-
men, 
1. wer zu dem Zeitpunkt, in dem die Voraus-

setzungen des Absatzes 1 eintreten, oder 
2. an dem Tag, an dem eine Befreiung von 

der Pflichtmitgliedschaft unwirksam gewor-
den ist, 

die Altersgrenze für das obligatorische Alters-
ruhegeld erreicht hat oder nur bis zu drei Mo-
naten im Tä tigkeitsbereich der Apothekerver-
sorgung tä tig ist. 2Wird diese vorübergehende 
Tä tigkeit nicht nach spä testens drei Monaten 
beendet, so entsteht Pflichtmitgliedschaft mit 
Beginn des 4. Monats. 
 
(5) 1Die Pflichtmitgliedschaft endet durch Weg-
fall der Voraussetzungen der Absä tze 1 bis 3 
oder durch Befreiung nach §  16. 2Die Mitglied-
schaft endet jedoch nicht mit dem Eintritt des 
Versorgungsfalls. 
 
 

§  16 
Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft 
 
(1) Von der Pflichtmitgliedschaft in der Apo-
thekerversorgung wird auf schriftlichen Antrag 
befreit, wer 
1. nach §  5 Abs. 1 des Sechsten Buches So-

zialgesetzbuch (SGB VI) versicherungsfrei 
ist; 

2. nach §  5 Abs. 2 SGB VI versicherungsfrei 
ist oder wird; eine nach Begründung der 
Pflichtmitgliedschaft eintretende, weniger 
als ein Jahr dauernde Versicherungsfreiheit 
wird nicht berücksichtigt; 

3. im Tä tigkeitsbereich der Apothekerversor-
gung bei Begründung der Pflichtmitglied-
schaft nicht beruflich tä tig ist oder seine Be-
rufstä tigkeit vor Eintritt des Versorgungsfalls 
dauerhaft aufgibt; 

4. in ö ffentlichen wissenschaftlichen Anstalten 
zur Vervollstä ndigung seiner Ausbildung 
ohne Entgelt tä tig ist; 

5. bei Aufnahme seiner beruflichen Tä tigkeit 
im Tä tigkeitsbereich der Apothekerversor-
gung Pflichtmitglied einer anderen ö ffent-
lich-rechtlichen berufsstä ndischen Versor-
gungseinrichtung ist und zu dieser Pflicht-
beiträ ge aus seinem gesamten beruflichen 
Einkommen entrichtet; 

6. die Pflichtmitgliedschaft in einer außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland bestehen-
den, durch Gesetz angeordneten Versor-
gungseinrichtung beibehalten oder neu be-
gründen muss; 

7. bei Begründung der Pflichtmitgliedschaft 
das 60. Lebensjahr vollendet hat. 

 
(2) Die Befreiung wird wirksam 
1. rückwirkend zum Beginn der Mitgliedschaft, 

wenn die Befreiungsvoraussetzungen be-
reits zu diesem Zeitpunkt vorgelegen haben 
und der Antrag innerhalb von sechs Mona-
ten nach Zugang des Mitgliedschaftsbe-
scheides gestellt wird; 

2. rückwirkend zu dem Zeitpunkt, in dem die 
Befreiungsvoraussetzungen eingetreten 
sind, wenn der Antrag innerhalb von sechs 
Monaten nach diesem Zeitpunkt gestellt 
wird; 

3. nach Ablauf der Frist nach Nummern 1 und 
2 zu dem Zeitpunkt, in dem der Antrag der 
Apothekerversorgung zugeht. 

 
(3) Mit dem Wegfall der Voraussetzungen einer 
vollzogenen Befreiung entsteht Pflichtmitglied-
schaft nach Maßgabe des §  15. 
 
(4) Wer befreit worden ist, hat eine Änderung 
der für die Befreiung maßgeblichen tatsä chli-
chen Verhä ltnisse der Apothekerversorgung 
unverzüglich anzuzeigen. 
 
 

§  17 
(aufgehoben) 

 
 

§  18 
Freiwillige Mitgliedschaft 

 
(1) 1Eine beendete Pflichtmitgliedschaft wird 
auf Antrag als freiwillige Mitgliedschaft fortge-
setzt. 2Der Antrag kann nur innerhalb von drei 
Monaten seit Zugang der Mitteilung über das 
Ende der Pflichtmitgliedschaft  gestellt werden. 
3Er kann in sinngemä ßer Anwendung des Ab-
satzes 4 abgelehnt werden. 4Die Fortsetzung 
einer Mitgliedschaft ist ausgeschlossen, wenn 
für das Mitglied im Zeitpunkt der Entscheidung 
über den Antrag eine Pflicht- oder freiwillige 
Mitgliedschaft bzw. Versicherung bei einer an-
deren ö ffentlich-rechtlichen Versorgungsein-
richtung, insbesondere bei der gesetzlichen 
Rentenversicherung, einer Versorgungseinrich-
tung im Sinn der Verordnung (EWG) 1408/71 
in der jeweils geltenden Fassung oder einer 
berufsstä ndischen Versorgungseinrichtung, be- 
steht oder wenn das Mitglied in ein Beamten-
verhä ltnis berufen wird.  
 
(2) 1Für freiwillige Mitglieder gelten die gleichen 
Rechte und Pflichten wie für Pflichtmitglieder. 
2Eintritt oder Wegfall von Berufsunfä higkeit be-
urteilt sich jedoch ausschließlich nach der Er-
werbsfä higkeit im Apothekerberuf (§  30 Abs.1). 
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(3) Die freiwillige Mitgliedschaft endet 
1. mit Wiedereintritt der Voraussetzungen für 

die Pflichtmitgliedschaft; 
2. durch schriftliche Austrittserklä rung des 

Mitglieds mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Erklä rung eingegangen ist; 

3. durch Ausschluss aus der Apothekerver-
sorgung mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Entscheidung über den Ausschluss 
zugestellt worden ist; 

4. durch Begründung einer Mitgliedschaft, ei-
nes Versicherungsverhä ltnisses oder eines 
Beamtenverhä ltnisses im Sinn von Absatz 1 
Satz 4. 

 
(4) Ein Ausschluss (Absatz 3 Nr. 3) kann ver-

fügt werden, wenn das Mitglied mit der Bei-
tragszahlung in Verzug ist, eine schriftlich 
bestimmte, angemessene Zahlungsfrist er-
folglos abgelaufen ist und dem Mitglied für 
diesen Fall der Ausschluss angekündigt 
worden ist. 

 
(5) Änderungen der für die Begründung der 

freiwilligen Mitgliedschaft maßgeblichen 
Verhä ltnisse hat das Mitglied der Apothe-
kerversorgung unverzüglich anzuzeigen. 

 
 
 

 
 

ABSCHNITT III 
 

Versorgungsabgaben 
 
 
 

§  19 
Beitragspflicht 

 
1Für die Zeit der Mitgliedschaft sind Beiträ ge zu 
entrichten. 2Beiträ ge kö nnen nicht entrichtet 
werden 
1. nach dem Ende der Mitgliedschaft; 
2. nach dem Eintritt des Versorgungsfalls (§ §  

29 und 30); 
3. nach Ablauf von fünf Kalenderjahren nach 

ihrer Fä lligkeit. 
3Satz 2 gilt nicht für Beiträ ge, die in den Fä llen 
der Nummern 1 und 2 von zur Zahlung ver-
pflichteten Dritten oder aus fortgezahltem bei-
tragspflichtigem Arbeitsentgelt entrichtet wer-
den. 
 
 
 
 

§  20 
Hö he der Beiträge 

 
(1) 1Von den Mitgliedern wird ein Beitrag in Hö -
he eines Beitragssatzes aus dem monatlichen 
oder tä glichen beitragspflichtigen Einkommen 
erhoben. 2Das beitragspflichtige Einkommen 
selbstä ndig tä tiger Apotheker ist in Hö he der 
Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen 
(Regelbeitrag), wenn nicht Beitragsermä ßigung 
nach §  21  Abs. 1 oder 2 gewä hrt wird. 3Bei-
tragssatz und Beitragsbemessungsgrenze be-
stimmen sich nach den für die gesetzliche 
Rentenversicherung  geltenden Vorschriften. 
 
(2) 1Beitragspflichtige Einkommen sind 
1. die positiven Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

oder aus selbstä ndiger Arbeit in der Hö he, 
in der sie der Besteuerung zugrunde gelegt 
worden sind; 

2. das entsprechend dem Recht der gesetzli-
chen Rentenversicherung beitragspflichtige 
Arbeitsentgelt für Tä tigkeiten, auf die sich 
eine Befreiung von der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
nach §  6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder Absatz 5 
SGB VI erstreckt. 

2Die monatlichen oder tä glichen Einkünfte aus 
selbstä ndiger Tä tigkeit werden zeitanteilig aus 
den Jahreseinkünften errechnet. 
 
(3) Als beitragspflichtige Einkommen gelten 
ferner 
1. bei Mitgliedern, die Arbeitslosengeld, Ar-

beitslosengeld II, Unterhaltsgeld oder Über-
gangsgeld beziehen, die entsprechend dem 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung 
beitragspflichtigen Einnahmen dieses Per-
sonenkreises, sofern sie von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung nach §  6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB VI  oder nach §  6 Abs. 1b SGB VI be-
freit sind; 

2. das vom Arbeitgeber der Beitragsentrich-
tung nach §  14 a Abs. 2 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes zugrunde zu legende Ar-
beitsentgelt; 

3.  bei Mitgliedern, die Anspruch auf Beitrags-
erstattung nach §  14 b des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes haben, die entsprechend 
dem Recht der gesetzlichen Rentenversi-
cherung beitragspflichtigen Einnahmen die-
ses Personenkreises oder, wenn Pflichtver-
sicherung in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung besteht, ein Betrag in Hö he von 
40 v.H. der Beitragsbemessungsgrenze; 
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4.  die von Zahlungspflichtigen im Sinn des 
§  44 Abs. 2 SGB XI der Beitragsleistung 
zugrundezulegenden Einnahmen. 

 
(4) Nebeneinander bezogene beitragspflichtige 
Einkommen im Sinn des Absatzes 2 Satz 1 
Nrn. 1 und 2 unterliegen jeweils gesondert der 
Beitragserhebung, insgesamt jedoch nur bis 
zur Hö he des Regelbeitrags (Absatz 1 Satz 2). 
 
(5) Bestehende Verpflichtungen zur Zahlung 
von Zusatzbeiträ gen bleiben unberührt. 
 

 
§  21 

Ermä ß igter Beitrag 
 
(1) Auf Antrag wird bei selbstä ndig tä tigen Apo-
thekern ein Beitrag in Hö he von 7/10 des Re-
gelbeitrags nach §  20 Abs. 1 festgesetzt. 
 
(2) 1Auf Antrag ist für selbstä ndig tä tige Apo-
theker, deren beitragspflichtiges Einkommen 
7/10 der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze 
nicht erreicht, der Beitrag nach §  20 Abs. 1 oh-
ne Ansatz des Regelbeitrags zu bemessen. 
2Mindestens sind 4/10 des Regelbeitrags zu 
entrichten. 
 
(3) Ein Mindestbeitrag in Hö he von einem Ach-
tel des Regelbeitrags wird von Mitgliedern er-
hoben, die 
1. den Apothekerberuf im Angestelltenverhä lt-

nis ausüben und nicht nach §  6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VI von der Versicherungs-
pflicht befreit sind; 

2.  als Pharmaziepraktikanten tä tig und nicht 
nach §  6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI von 
der Versicherungspflicht befreit sind; 

3.  selbstä ndig tä tig und nicht nach §  6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VI von einer für diese Tä -
tigkeit kraft Gesetzes bestehenden Versi-
cherungspflicht befreit sind; 

4.  nach §  16 Abs. 1 von der Mitgliedschaft be-
freit werden kö nnen; 

5.  wä hrend der Dauer eines gesetzlichen Be-
schä ftigungsverbots vor und nach der Ent-
bindung nicht erwerbstä tig sind oder nach 
den Vorschriften des Bundeserziehungs-
geldgesetzes Anspruch auf Elternzeit haben 
und kein Berufseinkommen erzielen; 

6.  keine berufliche Tä tigkeit ausüben und kein 
Einkommen aus dem Betrieb einer Apothe-
ke erzielen. 

 
(4) 1Auf Antrag wird der Mindestbeitrag in den 
Fä llen des Absatzes 3 Nrn. 2 bis 6 auf die Hä lf-
te ermä ßigt. 2Im Fall des Absatzes 3 Nr. 5 wird 
auf Antrag von der Beitragserhebung ab-
gesehen. 

(5) Anträ ge nach den Absä tzen 1, 2 und 4 kö n-
nen für das laufende Kalenderjahr gestellt wer-
den. 
 

 
§  22 

Nachweis des 
beitragspflichtigen Einkommens; 

vorläufige Beitragsfestsetzung 
 
(1) 1Das beitragspflichtige Einkommen ist 
durch den Gewerbesteuermessbescheid oder 
den Einkommensteuerbescheid, die Beschei-
nigung eines Steuerberaters oder Wirtschafts-
prüfers oder eine Entgeltbescheinigung des 
Arbeitgebers für den für die Beitragserhebung 
maßgeblichen Zeitraum nachzuweisen. 2Wird 
der Nachweis durch Bescheinigung eines Steu-
erberaters oder Wirtschaftsprüfers erbracht, so 
kann die Apothekerversorgung sich die nach-
trä gliche Überprüfung durch Einholung des 
Gewerbesteuermessbescheids oder des Ein-
kommensteuerbescheids vorbehalten. 3Nach-
trä gliche Berichtigungen der Bescheide oder 
Bescheinigungen sind vorzulegen. 
 
(2) 1Solange der Nachweis nach Absatz 1 nicht 
vorliegt, werden die Beiträ ge aufgrund der zu-
letzt maßgebenden oder der voraussichtlichen 
Bemessungsgrundlage vorlä ufig erhoben. 2Ent-
zieht sich das Mitglied der Mitwirkung bei der 
Beitragsbestimmung, so wird gemä ß §  20 
Abs. 1 Satz 2 der Regelbeitrag festgesetzt, 
wenn das Mitglied trotz eines Hinweises auf 
diese Rechtslage binnen angemessener Frist 
keine ausreichenden Angaben macht. 
 
 

§  23 
Fä lligkeit und Tilgung 

der Beiträge und Nebenforderungen 
 
(1) 1Künftig wiederkehrende Beiträ ge werden 
jeweils am Monatsende zur Zahlung fä llig. 2Die 
Beiträ ge werden im Bankeinzugsverfahren er-
hoben; bei Nichtteilnahme kann für jede Über-
weisung eine Gebühr erhoben werden. 
 
(2) 1Werden nicht rechtzeitig entrichtete Bei-
trä ge angemahnt, so kann eine Mahngebühr in 
Hö he von 5 €  erhoben werden. 2Für Beiträ ge, 
die lä nger als drei Monate fä llig sind, kann ein 
Sä umniszuschlag von 1 v.H. für jeden ange-
fangenen Kalendermonat seit deren Fä lligkeit 
erhoben werden. 
 
(3) 1Beiträ ge und Nebenforderungen kö nnen 
gestundet werden, wenn die sofortige Einzie-
hung mit erheblichen Hä rten für das Mitglied 
verbunden wä re und die Erfüllung der Forde-
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rung durch die Stundung nicht gefä hrdet wird. 
2Die Stundung soll gegen angemessene Ver-
zinsung gewä hrt werden. 3§  33 Abs. 2 Satz 1 
bleibt unberührt. 
 
(4) 1Eingehende Zahlungen werden zunä chst 
auf die Kosten, sodann nacheinander auf die 
Mahngebühren, Sä umniszuschlä ge und Zinsen 
und zuletzt auf die Beitragsforderung ange-
rechnet. 2Innerhalb dieser Reihenfolge wird die 
jeweils ä lteste Schuld zuerst getilgt. 3Für den 
Fall der Stundung oder der Zwangsvollstre-
ckung kann eine abweichende Tilgungsreihen-
folge bestimmt werden. 4Bis zum Ende der Mit-
gliedschaft nicht gezahlte Nebenforderungen 
werden nach erfolglosem Ablauf einer dem   
ehemaligen Mitglied gesetzten angemessenen 
Zahlungsfrist mit den zuletzt entrichteten Bei-
trä gen oder freiwilligen Mehrzahlungen zu Las-
ten der Versorgungsanwartschaft verrechnet. 
 
 

§  24 
Freiwillige Mehrzahlungen 

 
(1) 1Freiwillige Mehrzahlungen kö nnen für je-
des begonnene Kalenderjahr der Mitgliedschaft 
geleistet werden, soweit sie zusammen mit den 
für dasselbe Kalenderjahr zu entrichtenden 
Beiträ gen und Ausgleichsbeträ gen (§  48 Abs. 2 
Satz 1) den 2,5-fachen Betrag des jä hrlichen 
Regelbeitrags nicht überschreiten. 2Sie sind 
nach Bestimmung des Mitglieds auf nachträ g-
lich erhobene Beiträ ge für das Kalenderjahr, in 
dem sie geleistet werden, oder diesem voraus-
gegangene Zeiträ ume anzurechnen. 3Im übri-
gen ist eine Anrechnung auf Beiträ ge nicht zu-
lä ssig. 
 
(2) Freiwillige Mehrzahlungen kö nnen nicht ge-
leistet werden 
1. nach Eintritt von Berufsunfä higkeit; 
2. nach dem Beginn des Altersruhegelds; 
3. für Zeiten des Bezugs von Versorgungsleis-

tungen; 
4. für bereits abgelaufene Kalenderjahre. 
 
 

§  25 
Nachversicherung 

 
(1) 1Wer nach §  8 Abs. 2 SGB VI nachzuver-
sichern ist, kann nach Maßgabe des §  186 
SGB VI beantragen, dass die Beiträ ge an die 
Apothekerversorgung zu zahlen sind. 2Voraus-
setzung ist, dass der Nachzuversichernde bei 
Aufnahme der versicherungsfreien Beschä fti-
gung das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatte, es sei denn, dass er am Tag vor der 
Aufnahme der Beschä ftigung bereits Mitglied 
der Apothekerversorgung war. 3Der Eintritt des 

Versorgungsfalls steht der Nachversicherung 
nicht entgegen. 
 
(2) Das Antragsrecht steht nacheinander auch 
dem überlebenden Ehegatten, den Vollwaisen 
gemeinsam oder früheren Ehegatten zu. 
 
(3) 1Die Apothekerversorgung behandelt für die 
einzelnen Jahre des Nachversicherungszeit-
raums jeweils den Betrag als rechtzeitig ent-
richteten Beitrag, der sich ergibt, wenn auf das 
gemä ß §  181 Abs. 2 und 3 SGB VI nachzu-
versichernde Arbeitsentgelt der für die Nach-
versicherung maßgebliche Beitragssatz ange-
wendet wird. 2Für die Bewertung der Beiträ ge 
gilt die ihrer zeitlichen Zuordnung nach Satz 1 
entsprechende Fassung der Satzung. 3Wä h-
rend der Nachversicherungszeit an die Apothe-
kerversorgung aufgrund der versicherungsfrei-
en Beschä ftigung entrichtete Beiträ ge gelten 
als freiwillige Mehrzahlungen oder werden auf 
Antrag ohne Zinsen erstattet. 
 
(4) Der Nachversicherungszeitraum gilt als Zeit 
der Mitgliedschaft. 
 
 

§  26 
Rechtsverhä ltnisse nach Ende 

der Mitgliedschaft 
 
Endet die Mitgliedschaft bei der Apothekerver-
sorgung, so bleibt die Anwartschaft auf Ver-
sorgung nach Maßgabe des §  32 aufrechter-
halten, es sei denn, dass die Beiträ ge nach 
Maßgabe des §  27 auf eine andere Versor-
gungseinrichtung übergeleitet werden.  
 
 

§  27 
Überleitung von Beiträgen 

 
(1) 1Nach Ende der Mitgliedschaft bei der Apo-
thekerversorgung kann das ehemalige Mitglied 
die Überleitung der geleisteten Beiträ ge und 
freiwilligen Mehrzahlungen ohne Zinsen an ei-
ne andere Versorgungseinrichtung für Apothe-
ker, in der es Pflichtmitglied wird, nach Maß-
gabe eines Überleitungsabkommens beantra-
gen. 2Der Antrag auf Überleitung ist schriftlich 
innerhalb von einer Frist von drei Monaten ab 
Aufnahme der Tä tigkeit bei der annehmenden 
Versorgungseinrichtung zu stellen. 3Mit der 
Überleitung erlö schen alle Rechte und Pflich-
ten des ehemaligen Mitglieds gegenüber der 
Apothekerversorgung.  
 
(2) Eine Überleitung ist insbesondere ausge-
schlossen, wenn  
1. das Mitglied eine Mitgliedschaftszeit von 

mehr als 60 Monaten zurückgelegt hat, 
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2. Ansprüche des Mitglieds ganz oder teilwei-
se abgetreten, verpfä ndet oder gepfä ndet 
sind, 

3. das Mitglied im Zeitpunkt der Beendigung 
der Mitgliedschaft einen Antrag auf Gewä h-
rung einer Berufsunfä higkeitsrente gestellt 
hat oder berufsunfä hig war, 

4. der Versorgungsfall eingetreten ist oder 
5. ein Versorgungsausgleichsverfahren einge-

leitet oder abgeschlossen ist. 
 
(3) Besteht kein Abkommen, so ist die Apothe-
kerversorgung nur dann zur Überleitung ver-
pflichtet, wenn die annehmende Einrichtung die 
Beiträ ge zu den von der Apothekerversorgung 
üblicherweise vereinbarten Bedingungen an-
nimmt. 
 
(4) 1Die Apothekerversorgung nimmt Beiträ ge 
an, die auf Antrag des Mitglieds von einer Ver-
sorgungseinrichtung für Apotheker übergeleitet 
werden. 2Absä tze 1 bis 3 gelten sinngemä ß. 
3Mit der Überleitung werden Anwartschaften in 
gleicher Hö he begründet, wie sie entstanden 
wä ren, wenn die bei der bisherigen Versor-
gungseinrichtung geleisteten Beiträ ge zeit-
gleich zur Apothekerversorgung entrichtet wor-
den wä ren.  
 
(5) 1Versorgungseinrichtungen, an die Beiträ ge 
übergeleitetet werden kö nnen oder von denen 
Beiträ ge angenommen werden kö nnen, sind 
auch Einrichtungen übernationaler Versor-
gungsträ ger im Sinn des §  16 Abs. 1 Nr. 6. 
2Nä here Bestimmungen werden durch Ab-
kommen oder Individualvereinbarungen getrof-
fen. 
 
 
 
 

ABSCHNITT IV 
 

Leistungen 
 
 
 

§  28 
Versorgungsleistungen 

 
(1) Die Apothekerversorgung gewä hrt Versor-
gung durch Pflichtleistungen und freiwillige 
Leistungen. 
 
(2) 1Die Mitglieder haben Rechtsanspruch auf 
folgende Pflichtleistungen: 
1. Altersruhegeld und vorgezogenes Alters-

ruhegeld (§  29), 
2. Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit (§  30). 

2Ruhegeldempfä nger, die nicht mehr Mitglieder 
sind, behalten ihre Ansprüche gegenüber der 
Apothekerversorgung. 
 
(3) Die Hinterbliebenen von Mitgliedern oder 
von Leistungsempfä ngern nach Absatz 2 ha-
ben Rechtsanspruch auf folgende Pflichtleis-
tungen: 
1. Witwen- oder Witwergeld (§  37 Abs. 1), 
2. Waisengeld (§  37 Abs. 5). 
 
(4) Die Apothekerversorgung gewä hrt ferner 
Pflichtleistungen in den Fä llen der § §  32 und 
38. 
 
(5) Als freiwillige Leistungen kö nnen nach 
Maßgabe des §  39 gewä hrt werden: 
1. Unterhaltsbeiträ ge an nicht anspruchsbe-

rechtigte Ehegatten des verstorbenen Mit-
glieds, 

2. Unterhaltsbeiträ ge an Waisen bei Berufs-
ausbildung oder dauernder Erwerbsunfä -
higkeit, 

3. Zuschüsse für Rehabilitationsmaßnahmen. 
 
(6) 1Für die laufenden Versorgungsleistungen 
beschießt der Landesausschuss jä hrlich An-
passungen unter Berücksichtigung der allge-
meinen wirtschaftlichen Entwicklung und der 
finanziellen Lage des Versorgungswerks. 2In 
diesem Rahmen kann der Landesausschuss 
weitere Leistungsverbesserungen beschließen.  
 
(7) 1Zuerkannte freiwillige Leistungen stehen 
Pflichtleistungen gleich. 2Die Widerruflichkeit 
nach §  39 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
 

§  29 
Anspruch auf Altersruhegeld; 
vorgezogenes Altersruhegeld 

 
(1) 1Anspruch auf Altersruhegeld besteht ab 
dem Ersten des Monats, der auf die Vollen-
dung des 65. Lebensjahres folgt. 2Die berufli-
che Tä tigkeit muss nicht aufgegeben werden. 
 
(2) 1Auf Antrag wird für die Zeit ab Vollendung 
des 60. Lebensjahres vorgezogenes Altersru-
hegeld gezahlt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 
 
(3) 1Der Anspruch auf vorgezogenes Altersru-
hegeld besteht ab dem beantragten Monats-
ersten. 2Das Mitglied kann den Leistungsbe-
ginn bereits für einen Monatsersten innerhalb 
des vor der Antragstellung zurückgelegten Jah-
res wä hlen, wenn es in diesem Zeitraum keine 
Erwerbstä tigkeit im Sinn des §  20 Abs. 2 Satz 
1 Nr. 2 ausgeübt hat; wurden Einkünfte im Sinn 
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des §  20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erzielt, so entfä llt 
insoweit die Beitragspflicht. 
 
(4) Der Ruhegeldanspruch endet mit Ablauf 
des Sterbemonats. 
 
 

§  30 
Anspruch auf Ruhegeld 
bei Berufsunfähigkeit 

 
(1) 1Anspruch auf Ruhegeld bei Berufsunfä hig-
keit hat ein Mitglied, das vor Vollendung des 
60. Lebensjahres berufsunfä hig  geworden ist, 
Antrag auf Ruhegeld stellt und die berufliche 
Tä tigkeit einstellt (Eintritt des Versorgungs-
falls); der Anspruch besteht ab dem Ersten des 
Monats, der auf den Eintritt des Versorgungs-
falls folgt. 2Berufsunfä hig ist ein Mitglied, das 
infolge von Krankheit oder anderen  Gebre-
chen oder von Schwä che seiner kö rperlichen 
oder geistigen Krä fte außerstande ist, eine Er-
werbstä tigkeit im Apothekerberuf auszuüben. 
 
(2) 1Das Mitglied weist die Berufsunfä higkeit 
durch ä rztliche Atteste, Befunde, Gutachten 
und ä hnliche Unterlagen (Daten über Gesund-
heit im Sinn des Bayerischen Datenschutzge-
setzes) nach. 2Die Apothekerversorgung kann 
an die ausstellenden Ärzte Nachfragen richten. 
3Sie holt, soweit die Nachweise nicht hinrei-
chend erscheinen, auf ihre Kosten innerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland Gutachten 
ein. 4Dabei kö nnen die vom  Mitglied einge-
reichten Unterlagen an den von der Apotheker-
versorgung beauftragten fachä rztlichen Gut-
achter zur Prüfung weitergegeben werden; dies 
gilt auch für die von der Apothekerversorgung 
erhobenen Gutachten, sofern im weiteren Ver-
waltungsverfahren zusä tzliche Gutachten er-
forderlich sind. 5Das Mitglied ist verpflichtet, 
sich gegen Erstattung angemessener Reise-
kosten einer von der  Apothekerversorgung für 
notwendig gehaltenen Begutachtung zu unter-
ziehen; §  42 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend. 
6Mit dem Antrag auf Ruhegeld bei Berufsunfä -
higkeit hat das Mitglied die Gutachter von ihrer 
ä rztlichen Schweigepflicht gegenüber der Apo-
thekerversorgung zu entbinden. 7Die Sä tze 1 
bis 6 gelten auch für die Zeit des Ruhegeldbe-
zugs, wenn die Vorlage weiterer Nachweise für 
das Fortbestehen der Berufsunfä higkeit erfor-
derlich ist. 8Die zur Feststellung der Berufsun-
fä higkeit erhobenen Daten über Gesundheit 
kö nnen von der Apothekerversorgung gespei-
chert werden. 
 
(3) Die berufliche Tä tigkeit ist nicht eingestellt, 
solange das Mitglied Arbeitsentgelt  bezieht 
oder solange seine Apotheke unter seiner Ver-
antwortung geleitet wird. 
 

(4) 1Bei dauernder Berufsunfä higkeit entsteht 
der Anspruch auf Ruhegeld mit Eintritt des 
Versorgungsfalls. 2Solange Berufsunfä higkeit 
nur als vorübergehend festgestellt ist, besteht 
nach Eintritt des Versorgungsfalls kein An-
spruch für die Dauer von vier Monaten nach 
Eintritt der Berufsunfä higkeit. 3Geht die vorü-
bergehende in dauernde Berufsunfä higkeit  
über, so wird das Ruhegeld vom Eintritt des 
Versorgungsfalls an nachgezahlt. 4Absatz 1 
Satz 1 Halbsatz 2 gilt entsprechend. 
 
(5) 1Das Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit wird 
auf Antrag gezahlt. 2Der Antrag gilt zu dem 
Zeitpunkt als gestellt, zu dem die sonstigen 
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, sofern 
er innerhalb eines Jahres seit Eintritt der Be-
rufsunfä higkeit bei der Apothekerversorgung 
eingeht; andernfalls wird er wirksam mit dem 
Tag des Eingangs. 3Nach Vollendung des 60. 
Lebensjahres oder Wegfall der Berufsunfä hig-
keit kann ein Antrag nicht mehr gestellt wer-
den. 
 
(6) 1§  29 Abs. 4 gilt entsprechend. 2Der An-
spruch auf Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit en-
det außerdem mit Ablauf des Monats, in dem 
die Anspruchsvoraussetzungen entfallen. 3Ab 
Vollendung des 65. Lebensjahres wird das Ru-
hegeld bei Berufsunfä higkeit als Altersruhegeld 
weitergezahlt. 
 
 

§  31 
(aufgehoben) 

 
 

§  32 
Ansprü che aus 

aufrechterhaltener Anwartschaft 
 
(1)1Wird die Anwartschaft auf Versorgung nach 
§  26 aufrechterhalten, so gelten weiterhin die 
Satzungsbestimmungen über Versorgungsleis-
tungen an Mitglieder und deren Hinterbliebene 
(Anwartschaftsberechtigung aus früherer Mit-
gliedschaft) mit Ausnahme der Regelung über 
die Zuschüsse für Rehabilitationsmaßnahmen 
(§  39 Abs. 3). 2Für Anwartschaften beschlos-
sene Anpassungen gelten auch für die auf-
rechterhaltenen Anwartschaften. 
 
(2) Entsteht erneut Mitgliedschaft in der Apo-
thekerversorgung, so verbleibt es für die An-
sprüche aus der beendeten Mitgliedschaft bei 
der Geltung des Absatzes 1; sie treten zu den 
Ansprüchen aus der erneuten Mitgliedschaft 
hinzu. 
 
 
 



 15

§  33 
Hö he der Anwartschaften,  

des Altersruhegelds  
und des vorgezogenen Altersruhegelds 
 
(1) Das jä hrliche Ruhegeld bemisst sich nach 
Prozentsä tzen der für die Zeit bis zum Ende 
der Beitragspflicht entrichteten Beiträ ge und 
der wirksam geleisteten freiwilligen Mehrzah-
lungen (Bewertung). 
 
(2) 1Die Hö he des Bewertungsprozentsatzes 
hä ngt vom Lebensalter ab, in dem die Einzah-
lung geleistet wurde; maßgebend ist der Tag 
des Zahlungseingangs. 2Der jeweils zutreffen-
de Bewertungsprozentsatz geht aus Tabelle 1 
hervor. 
 
(3) 1Wurde für Zeiten früherer Berufsunfä hig-
keit beim Ruhegeld für Berufsunfä higkeit ein 
Zuschlag aus Zurechnung im Sinn des §  34 
gewä hrt, wird der Zurechnungsbeitrag für die 
Zeit der früheren Berufsunfä higkeit mit dem 
aus Tabelle 1 sich ergebenden Prozentsatz 
bewertet. 2Für Anwartschaften beschlossene 
Anpassungen gelten bis zum Beginn der Ver-
sorgungsleistungen auch für die nach Satz 1 
errechneten Beträ ge. 3Wird innerhalb eines 
Zeitraums von zwei Jahren nach Beendigung 
des Bezugs von Ruhegeld bei Berufsunfä hig-
keit erneut Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit ge-
wä hrt, wird mindestens das zuvor gezahlte Ru-
hegeld unter Berücksichtigung von für Versor-
gungsleistungen beschlossene Anpassungen 
weitergewä hrt.  
 
(4) 1Wird vorgezogenes Altersruhegeld in An-
spruch genommen (§  29 Abs. 2), so unterliegt 
das nach den vorstehenden Absä tzen errech-
nete Ruhegeld für jeden Monat des Ruhegeld-
bezugs vor dem in §  29 Abs. 1 bestimmten 
Zeitpunkt einem versicherungstechnischen Ab-
schlag. 2Die Hö he des Abschlags ergibt sich 
aus Tabelle 2. 3Die Kürzung des Ruhegelds gilt 
für die gesamte Dauer des Versorgungsbe-
zugs. 
 
(5) Die Tabellen 1 und 2 sind Bestandteil dieser 
Satzung. 
 
 

§  34 
Hö he des Ruhegelds 
bei Berufsunfähigkeit 

 
(1) 1Das Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit be-
misst sich als mit dem Faktor 0,7528 multipli-
zierte Summe des nach §  33 errechneten Ru-
hegelds und eines jä hrlichen, aus der bisheri-
gen Beitragsleistung abgeleiteten Zuschlags. 
2Dabei werden für die Berechnung nach §  33 

im laufenden und im vorhergegangenen Ka-
lenderjahr geleistete Einzahlungen (Beiträ ge 
und freiwillige Mehrzahlungen) anteilig nur bis 
zur Hö he des Regelbeitrags (§  20 Abs. 1) be-
wertet; darüber hinausgehende freiwillige 
Mehrzahlungen werden ohne Zinsen zurückge-
zahlt. 3Satz 2 gilt nicht, wenn die Berufsunfä -
higkeit durch Unfall ausgelö st wurde. 
 
(2) 1Der Zuschlag zum Ruhegeld ergibt sich 
aus der nach Monaten berechneten Bewertung 
eines Zurechnungsbeitrags (Absä tze 3 bis 5) 
für die Zeit zwischen dem Ende der Beitrags-
pflicht und der Vollendung des 60. Lebensjah-
res (Zurechnungszeitraum). 2Für die Bewer-
tung gilt §  33 entsprechend. 
 
(3) 1Zurechnungsbeitrag ist derjenige Teil des 
bei Ende der Beitragspflicht (§  19) geltenden 
Regelbeitrags, der dem Verhä ltnis entspricht, 
in dem die Summe der jä hrlich bis zur Hö he 
des 1,5fachen des Regelbeitrags geleisteten 
Beiträ ge und freiwilligen Mehrzahlungen, die 
der Bemessung des Ruhegelds nach §  33 Abs. 
1 zugrunde liegen, zur Summe der Regelbei-
trä ge des gesamten Zeitraums steht, für den 
Beitragspflicht bestand; der Zurechnungsbei-
trag beträ gt hö chstens das 1fache des bei En-
de der Beitragspflicht geltenden Regelbeitrags. 
2Bei der Ermittlung des Werts nach Satz 1 
bleiben Zeiträ ume, in denen eine Beitragser-
mä ßigung oder Beitragsfreistellung nach §  21 
Abs. 3 Nr. 5, Abs. 4 Satz 2 erfolgt ist, außer 
Ansatz, wenn dies für das Mitglied günstiger 
ist. 3Zeiten, in denen Ruhegeld bei Berufsunfä -
higkeit gewä hrt worden ist, bleiben bei der Er-
mittlung des Zurechnungsbeitrags außer An-
satz. 
 
(4) 1Tritt Berufsunfä higkeit in den ersten fünf 
Jahren der Mitgliedschaft, jedoch vor Vollen-
dung des 35. Lebensjahres ein (Frühinvalidi-
tä t), so ist Zurechnungsbeitrag mindestens 
4/10 des maßgebenden Regelbeitrags. 2Dies 
gilt nicht für Mitglieder, deren Beitragspflicht 
sich wä hrend eines Zeitraums von zwei Jahren 
vor Eintritt der Berufsunfä higkeit nach §  21 
Abs. 3 Nrn. 1 bis 3 oder Nr. 4 in Verbindung mit 
§  16 Abs. 1 Nrn. 1, 5 oder 6 bemessen hat. 
3Tritt Berufsunfä higkeit ein, wä hrend Beitrags-
pflicht nach §  21 Abs. 3 Nrn. 5 oder 6 besteht, 
so ist für die Anwendung des Satzes 2 der Zeit-
raum von zwei Jahren vor Beginn des Ermä ßi-
gungszeitraums maßgebend. 4Für Geburten 
leiblicher Kinder des Mitglieds verlä ngert sich 
der Fünf-Jahres-Zeitraum (Satz 1) um jeweils 
drei Jahre.  
 
(5) 1Für Mitglieder und  ehemalige Mitglieder 
mit Anwartschaftsberechtigung aus früherer 
Mitgliedschaft gemä ß §  32 Abs. 1 wird der 
nach den Absä tzen 3 und 4 ermittelte Wert mit 
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der Anzahl aller vollen Kalendermonate der 
Mitgliedschaft bei der Apothekerversorgung 
ohne Zurechnungszeiten vervielfä ltigt und 
durch die Anzahl aller vollen Kalendermonate 
von zurückgelegten Zeiten bei allen beteiligten 
Versorgungsträ gern im Sinn von Art. 46 Abs. 2 
Buchst. b der Verordnung (EWG) 1408/71 des 
Rates vom 14. Juni 1971 (ABI EWG Nr. L 149, 
S. 2) in der jeweils geltenden Fassung geteilt. 
2Bei der Ermittlung der Anzahl aller Kalender-
monate von zurückgelegten Zeiten werden 
auch Zeiten ab dem 30. Lebensjahr bis zum 
Eintritt des Versorgungsfalls fiktiv als bei ande-
ren Versorgungsträ gern zurückgelegte Zeiten 
zum Ansatz gebracht, sofern sie nicht schon 
durch tatsä chliche Zeiten belegt sind.  
 
(6) 1Der Anspruch auf Zuschlag aus Zurech-
nung besteht nicht, wenn im Zeitpunkt des Ein-
tritts des Versorgungsfalls das Mitglied mit der 
Beitragszahlung in Verzug ist, eine schriftlich 
bestimmte, angemessene Zahlungsfrist erfolg-
los abgelaufen ist und das Mitglied auf die mit 
dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hin-
gewiesen wurde.  
 
 

§  35 
(aufgehoben) 

 
 

§  36 
(aufgehoben) 

 
 

§  37 
Anspruch auf Hinterbliebenenbezü ge 

(Witwen- oder Witwergeld, Waisengeld) 
 
(1) Anspruch auf Witwen- oder Witwergeld hat 
der überlebende Ehegatte eines Mitglieds, 
wenn die Ehe bis zum Tod des Mitglieds be-
standen hat. 
 
(2) 1Der Anspruch besteht nicht, wenn die Ehe 
1. nach Eintritt von Berufsunfä higkeit, 
2. nach Beginn der Zahlung von vorgezoge-

nem Altersruhegeld, 
3. nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
geschlossen wurde und nicht mindestens drei 
volle Jahre bestanden hat. 2Die Voraussetzung 
der dreijä hrigen Ehedauer entfä llt, wenn aus 
der Ehe ein Kind hervorgegangen ist. 
 
(3) 1Der überlebende Ehegatte kann, wenn er 
Erbe ist, nach dem Tod des Mitglieds dessen 
Recht ausüben, den Antrag nach §  30 Abs. 5 
zu stellen. 2Ist der überlebende Ehegatte ver-
sorgungsberechtigt, so kann er ferner den dem 
Mitglied erö ffneten Antrag nach §  18 Abs. 1 

stellen. 3Die Sä tze 1 und 2 gelten für Waisen 
sinngemä ß. 4Die Anträ ge kö nnen nur innerhalb 
von vier Monaten nach dem Tod des Mitglieds 
gestellt werden. 
 
(4) Das Witwen- oder Witwergeld beträ gt 
60 v.H. des nach §  33 oder §  34 sich errech-
nenden oder dem verstorbenen Mitglied zuletzt 
gezahlten Ruhegelds.  
 
(5) 1Die Kinder eines Mitglieds haben Anspruch 
auf Waisengeld. 2Für Vollwaisen beträ gt es ein 
Drittel, für Halbwaisen ein Fünftel des Ruhe-
gelds. 
 
(6) 1Der Anspruch auf Hinterbliebenenversor-
gung entsteht mit dem Ersten des Monats, der 
auf den Todestag des Mitglieds folgt. 2Für 
nachgeborene Waisen entsteht der Versor-
gungsanspruch mit dem Ersten des Monats, 
der auf die Geburt folgt. 
 
(7) Der Anspruch auf Hinterbliebenenversor-
gung erlischt 
1. für jeden Berechtigten mit Ablauf des Mo-

nats, in dem er stirbt; 
2. für Witwen oder Witwer außerdem mit Ab-

lauf des Monats, in dem sich der Berechtig-
te verheiratet; 

3. für Waisen außerdem mit Ablauf des Mo-
nats, in dem sie das 18. Lebensjahr vollen-
den. 

 
 

§  38 
Abfindung des Anspruchs auf 

Witwen- und Witwergeld 
 
Der versorgungsberechtigte Eheteil eines Mit-
glieds erhä lt im Falle seiner Wiederverheira-
tung auf Antrag eine Abfindung in Hö he des 
36-fachen Witwen- oder Witwergeldbetrages, 
der für den Monat der Wiederverheiratung zu-
steht. 
 
 

§  39 
Freiwillige Leistungen 

 
(1) 1Hinterlä sst ein Mitglied keine Versorgungs-
berechtigten, so kann seinem Ehegatten, der 
nach §  37 Abs. 2 keinen Anspruch auf Witwen- 
oder Witwergeld hat und bedürftig ist, ein Unter-
haltsbeitrag in halber Hö he des Witwen- 
oder Witwergelds gewä hrt werden, wenn er 
dem Mitglied bis zu dessen Tod mindestens 
fünf Jahre ununterbrochen den Haushalt ge-
führt hat. 2Der Unterhaltsbeitrag kann in voller 
Hö he des Witwen- oder Witwergelds gewä hrt 
werden, wenn der Haushalt 15 Jahre geführt 
wurde.  
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(2) 1Nach Vollendung des 18. Lebensjahres ei-
ner Waise kann das Waisengeld (§  37 Abs. 5) 
für die Dauer der Berufsausbildung oder einer 
vor Abschluss der Berufsausbildung und vor 
Vollendung des 23. Lebensjahres eingetrete-
nen dauernden Erwerbsunfä higkeit als Unter-
haltsbeitrag weitergewä hrt werden. 2Die Leis-
tung endet bei Berufsausbildung spä testens 
mit Ablauf des Monats, in dem das 27. Lebens-
jahr, im Fall dauernder Erwerbsunfä higkeit 
spä testens mit Ablauf des Monats, in dem das 
30. Lebensjahr vollendet wird. 3Durch Richtli-
nien kö nnen nä here Bestimmungen getroffen 
werden; insbesondere kann festgelegt werden, 
dass Grundwehr- oder Zivildienst auf die Dauer 
der Berufsausbildung anrechenbar ist und in 
welchen Fä llen ein Unterhaltsbeitrag nicht oder 
nur teilweise gewä hrt wird. 
 
(3) 1Für Maßnahmen zur Erhaltung, Besserung 
oder Wiederherstellung der Berufsfä higkeit 
(Rehabilitationsmaßnahmen) kö nnen Zu-
schüsse gewä hrt werden. 2Richtlinien hierfür 
erlä sst der Landesausschuss. 
 
(4) Sofern sich in einzelnen Fä llen aus der An-
wendung der Absä tze 1 und 2 sowie des §  30 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2, des §  34 Abs. 6 so-
wie des §  37 Abs. 6 besondere Hä rten erge-
ben, kö nnen einmalige oder stets widerrufliche 
laufende Leistungen gewä hrt werden. 
 
 

§  40 
Auszahlung der Versorgungsleistungen 
 
1Die Versorgungsleistungen werden monatlich 
im voraus ausbezahlt. 2Der Versorgungsemp-
fä nger ist verpflichtet, hierfür eine Bankverbin-
dung zu benennen. 
 
 

§  41 
Versorgungsausgleich  

bei Ehescheidung 
 
(1) 1Ist für das bei der Apothekerversorgung er-
worbene Anrecht eines Mitglieds der Versor-
gungsausgleich durchzuführen, so findet Real-
teilung statt (§  1 Abs. 2 des Gesetzes zur Re-
gelung von Hä rten im Versorgungsausgleich -
 VAHRG -), wenn der ausgleichsberechtigte 
Ehegatte Angehö riger eines verkammerten 
Freien Berufsstandes ist oder war. 2Zugunsten 
von Angestellten im Sinn des Satzes 1, die 
nicht von der Versicherungspflicht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung befreit sind, 
und von Berufsangehö rigen, die keine ausbau-
fä hige Versorgung bei einer berufsstä ndischen 
Versorgungseinrichtung im Sinn von §  6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB VI besitzen, erfolgt die Real-

teilung nur auf Antrag. 3Das Anrecht eines 
ausgleichsberechtigten Mitglieds kann im Sinn 
der Realteilung erhö ht werden, wenn der aus-
gleichspflichtige Ehegatte einer berufsstä ndi-
schen Versorgungseinrichtung angehö rt, die 
selbst keine Realteilung vorgesehen hat, sich 
jedoch verpflichtet, der Apothekerversorgung in 
sinngemä ßer Anwendung der für den Bereich 
der gesetzlichen Rentenversicherung gelten-
den Erstattungsvorschriften, die aus dem Ver-
sorgungsausgleich herrührenden Versorgungs-
leistungen zu erstatten. 
 
(2) 1Solange der Versorgungsfall noch nicht 
eingetreten ist, kann der Versorgungsausgleich 
aufgrund einer mit Zustimmung der Apotheker-
versorgung getroffenen Vereinbarung auch in 
der Weise durchgeführt werden, dass zuguns-
ten eines ausgleichsberechtigten Mitglieds der 
Apothekerversorgung im Rahmen der allge-
mein geltenden Anrechtsbegrenzung (Absatz 3 
Satz 3) Beiträ ge gezahlt werden. 2Die § §  7 und 
9 VAHRG gelten sinngemä ß. 
 
(3) 1Im Fall der Realteilung (Absatz 1) wird für 
den ausgleichsberechtigten Ehegatten bei der 
Apothekerversorgung ein Anrecht begründet. 
2Die Hö he des monatlichen Anrechts wird wie 
folgt ermittelt: 
1. Sind die Voraussetzungen für den Bezug 

von Versorgungsleistungen bereits erfüllt, 
so bestehen Leistungsansprüche in Hö he 
des vom Familiengericht festgestellten Aus-
gleichsbetrags. 

2. Sind die Voraussetzungen nach Nummer 1 
noch nicht erfüllt, so wird der vom Familien-
gericht festgestellte Ausgleichsbetrag durch 
die jeweiligen vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung zur 
Durchführung des Versorgungsausgleichs 
bekannt gemachten Rechengrö ßen, durch 
den für den ausgleichsberechtigten Ehegat-
ten nach dem versicherungstechnischen 
Geschä ftsplan maßgebenden Barwertfaktor 
sowie durch die Zahl 12 geteilt.  

3Ein Anrecht kann jedoch nur insoweit begrün-
det werden, als es zusammen mit dem vom 
ausgleichsberechtigten Ehegatten wä hrend der 
Ehezeit bereits erworbenen Anrecht dasjenige 
Anrecht nicht übersteigt, das sich bei Entrich-
tung der hö chstmö glichen Einzahlungen in der 
Ehezeit ergeben hä tte. 
 
(4) Wird für einen ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten, der nicht Mitglied der Apothekerversor-
gung ist, ein Anrecht begründet, so gelten hier-
für die Satzungsbestimmungen über die Ver-
sorgungsleistungen an Mitglieder und deren 
Hinterbliebene mit Ausnahme der Vorschriften 
über den Zuschlag aus Zurechnung und über 
die Abfindung nach §  38. 



 18

(5) 1Das Anrecht  des ausgleichspflichtigen 
Ehegatten wird im Fall der Realteilung monat-
lich im gleichen Verhä ltnis gekürzt, in dem der 
Barwert seines ungekürzten Anrechts zu dem 
auf den ausgleichsberechtigten Ehegatten ü-
bertragenen Teil des Barwerts steht. 2Die Kür-
zung wird mit dem Tag wirksam, welcher dem 
Ende der Ehezeit folgt. 3Das ausgleichspflichti-
ge Mitglied kann, solange der Versorgungsfall 
noch nicht eingetreten ist, die Kürzung seines 
Anrechts durch zusä tzliche Zahlung rückgä ngig 
machen; für die Bewertung der  Zahlung ist der 
Zeitpunkt des Zahlungseingangs maßgebend. 
4Die § §  4 bis 9 VAHRG sowie §  101 Abs. 3 
SGB VI und §  57 Abs. 5 des Beamtenversor-
gungsgesetzes gelten sinngemä ß. 
 
(6) Absatz 5 gilt sinngemä ß, wenn der Versor-
gungsausgleich nach §  1 Abs. 3 VAHRG voll-
zogen wird. 
 
 
 
 

ABSCHNITT V 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 
 

§  42 
Auskunftspflichten 

 
(1) Die Apothekerversorgung erteilt den Mit-
gliedern Auskunft über deren Mitgliedschafts- 
und Versorgungsverhä ltnis sowie den Leis-
tungsberechtigten über bestehende Ansprü-
che. 
 
(2) 1Die Mitglieder und Leistungsberechtigten 
der Apothekerversorgung sowie die Mitglieder 
der Bayerischen Landesapothekerkammer und 
die Pharmaziepraktikanten haben der Apothe-
kerversorgung Angaben zu machen und alle 
Unterlagen vorzulegen, soweit diese zur Fest-
stellung des Bestehens eines Mitgliedschafts- 
oder Versorgungsverhä ltnisses sowie von Art 
und Umfang der hieraus folgenden Rechte und 
Pflichten erforderlich sind. 
 
(3) Wer Leistungen der Apothekerversorgung 
beantragt oder erhä lt, hat dieser 
1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leis-

tung erheblich sind, und auf Verlangen der 
Apothekerversorgung der Erteilung der er-
forderlichen Auskünfte durch Dritte zuzu-
stimmen; 

2. Änderungen in den Verhä ltnissen, die für 
die Leistung dem Grunde oder der Hö he 
nach erheblich sind, unverzüglich mitzutei-
len; 

3. Beweismittel zu bezeichnen und auf Ver-
langen der Apothekerversorgung vorzule-
gen oder ihrer Vorlage zuzustimmen. 

 
(4) Die Mitwirkungspflichten nach Absatz 3 be-
stehen nicht, soweit 
1. ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen 

Verhä ltnis zu der in Anspruch genommenen 
Leistung steht oder 

2. ihre Erfüllung dem Betroffenen aus einem 
wichtigen Grund nicht zugemutet werden 
kann oder 

3. die Apothekerversorgung sich durch einen 
geringeren Aufwand als das Mitglied oder 
der Leistungsberechtigte die erforderlichen 
Kenntnisse selbst beschaffen kann. 

 
(5) Solange den Verpflichtungen nach den Ab-
sä tzen 2 und 3 nicht entsprochen wird, kann 
die Apothekerversorgung die Berechnungs-
grundlagen für die Beiträ ge schä tzen und Leis-
tungen versagen oder entziehen. 
 
(6) Frühere Mitglieder, deren Anwartschaft auf-
rechterhalten bleibt (§  32), stehen Mitgliedern 
gleich. 
 
 

§  43 
Verwaltungsakte der 

Apothekerversorgung; 
Kosten und Gebü hren 

 
(1) Die Apothekerversorgung macht ihre ö ffent-
lich-rechtlichen Geldforderungen durch Leis-
tungsbescheid geltend und setzt ihre ö ffentlich-
rechtlichen Leistungen durch Bescheid fest. 
 
(2) Die ö ffentliche Zustellung von Schriftstü-
cken wird durch Aushang an der in der Versor-
gungskammer für Bekanntmachungen vorge-
sehenen Stelle bewirkt. 
 
(3) 1Im Verwaltungsvollzug entstehende Kosten 
anderer Rechtsträ ger werden von betroffenen 
Mitgliedern erhoben. 2Die Apothekerversor-
gung erhebt ferner Gebühren für eigenes Ver-
waltungshandeln nach Maßgabe einer Ge-
bührensatzung. 
 
 

§  44 
Übertragung, Verpfändung, 

Aufrechnung 
 
(1) 1Ansprüche auf laufende Geldleistungen 
kö nnen wie  Arbeitseinkommen  übertragen 
oder verpfä ndet werden. 2Sonstige Leistungs-
ansprüche kö nnen weder abgetreten noch ver-
pfä ndet werden. 
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(2) Die Apothekerversorgung kann ihre Forde-
rungen gegen Ansprüche von Mitgliedern auf-
rechnen oder mit Ansprüchen von Leistungs-
berechtigten verrechnen. 

 
 

§  45 
Forderungsü bertragung 

 
1Das Mitglied oder der Leistungsberechtigte ist 
verpflichtet, einen Schadensersatzanspruch 
gegen einen Dritten insoweit auf die Apothe-
kerversorgung zu übertragen, als diese auf-
grund des Schadensereignisses Versorgungs-
leistungen zu erbringen hat, die dem Ausgleich 
eines Schadens gleicher Art dienen. 2Das 
Recht auf Versorgungsleistung kann erst gel-
tend gemacht werden, wenn der Schadenser-
satzanspruch übertragen worden ist. 
 
 

§  46 
Verjährung 

 
1Die Ansprüche auf Beiträ ge und Leistungen 
verjä hren in fünf Jahren nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem sie entstanden sind. 2Die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches 
über die Hemmung, die Ablaufhemmung, den 
Neubeginn und die Wirkung der Verjä hrung 
gelten entsprechend; Art. 53 BayVwVfG bleibt 
unberührt. 
 
 

§  47 
Vollstreckung 

 
Rückstä ndige Beiträ ge und sonstige ö ffentliche 
Forderungen werden nach Maßgabe des 
Art. 19 VersoG vollstreckt.*)  
 
 
 
 

ABSCHNITT VI 
 

Übergangsbestimmungen 
fü r die frü here Gruppe A 

 
 
 

§  48 
Anzuwendende Vorschriften 

 
(1) Rechte und Pflichten der Mitglieder, die der 
früheren Gruppe A angehö rt und bis zum 

                                                      
*)   

 
In den Staatsvertragslä ndern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und 

Saarland richtet sich das Verfahren nach den dort jeweils geltenden Ve r-
waltungsvollstreckungsgesetzen. 

31. Mä rz 1982 die versorgungsrechtliche Stel-
lung nach den allgemein geltenden Vorschrif-
ten erworben hatten, bestimmen sich nach den 
Abschnitten II bis V der Satzung unter Berück-
sichtigung der nachfolgenden Absä tze 2 und 3. 
 
(2) 1Ein im Zusammenhang mit der Übertra-
gung der Anwartschaft festgesetzter monatlich 
zu zahlender Ausgleichsbetrag wird zusä tzlich 
zu dem nach § §  20, 21 zu entrichtenden Bei-
trag erhoben. 2Unter den Voraussetzungen des 
§  19  Satz 2 erlischt die Zahlungsverpflichtung 
auch für Ausgleichsbeträ ge. 3Werden Anwart-
schaften aufrechterhalten oder sind vor der 
Festsetzung von Versorgungsleistungen fä llig 
gewordene Ausgleichsbeträ ge nicht gezahlt, so 
werden jeweils die Anwartschaften oder die 
Versorgungsleistungen nach versicherungsma-
thematischer Berechnung gekürzt. 
 
(3) Ansprüche aus Anwartschaften, die aus der 
früheren Gruppe A übertragen wurden, werden 
nach den entsprechenden Vorschriften des Ab-
schnitts IV fä llig. 
 
(4) 1Für Mitglieder, die ihre Rechtsstellung nach 
der früheren Gruppe A beibehalten haben, gel-
ten die Abschnitte II, III und V der Satzung, so-
weit nicht die nachfolgenden Bestimmungen 
dieses Abschnitts gesonderte Vorschriften ent-
halten. 2Die Versorgungsanrechte der Mitglie-
der bemessen sich nach § §  52 ff.; §  2 Abs. 3 
(Auswirkungen von Satzungsä nderungen) und 
die Vorschriften des Abschnitts IV über Anpas-
sung eingewiesener Versorgungsleistungen 
(§  28 Abs. 6), Auszahlung der Versorgungsleis-
tungen (§  40) sowie über den Versorgungs-
ausgleich (§  41) werden entsprechend ange-
wendet. 
 
 

§  49 
Hö he der Beiträge 

 
(1) Der Beitrag beträ gt für Apothekenmitarbei-
ter 120 €  jä hrlich, für selbstä ndige Apotheker 
228 €  jä hrlich. 
 
(2) Apothekeneigentümer, die ihre Apotheke 
verpachten, kö nnen auf Antrag einen jä hrlichen 
Beitrag von 120 €  entrichten. 
 
(3) Wehr- und Zivildienst leistende Mitglieder 
zahlen einen Beitrag in der Hö he, der von drit-
ter Seite gewä hrt wird, mindestens aber einen 
Beitrag gemä ß Absatz 1. 
 
(4) Für freiwillige Mehrzahlungen gilt §  24. 
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§  50 
Beitragszahlung 

 
Der Beitrag wird zum 1. Juli eines jeden Jahres 
fä llig und ist innerhalb von 14 Tagen zu beglei-
chen. 
 
 

§  51 
Rechtsverhä ltnisse nach Ende 

der Mitgliedschaft 
 
1Endet die Mitgliedschaft, so bleibt die Anwart-
schaft aufrechterhalten. 2Ein Anspruch auf Zu-
schlag aus Zurechnung besteht nicht. 
 
 

§  52 
Versorgungsleistungen 

 
(1) Die Apothekerversorgung gewä hrt Versor-
gung durch Pflichtleistungen und freiwillige 
Leistungen. 
 
(2) Die Mitglieder haben Rechtsanspruch auf 
Ruhegeld (§ §  53,54). 
 
(3) Pflichtleistungen an Hinterbliebene von Mit-
gliedern: 
1. Witwen- oder Witwergeld (§  57); 
2. Waisengeld (§  57). 
 
(4) 1Freiwillige Leistungen kö nnen gemä ß §  59 
gewä hrt werden. 2Nach Satz 1 zuerkannte frei-
willige Leistungen stehen Pflichtleistungen 
gleich; §  59 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
 

§  53 
Anspruch auf Ruhegeld 

 
(1) Ruhegeld wird bei Berufsunfä higkeit ge-
wä hrt. 
 
(2) 1Berufsunfä hig ist ein Mitglied, das infolge 
von Krankheit oder anderen Gebrechen oder 
von Schwä che seiner kö rperlichen oder geisti-
gen Krä fte dauernd oder vorübergehend au-
ßerstande ist, eine Erwerbstä tigkeit im Apothe-
kerberuf auszuüben. 2Berufsunfä higkeit vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres wird nach 
§  30 Abs. 2 festgestellt. 
 
(3) 1Der Anspruch auf Ruhegeld besteht nicht, 
solange das Mitglied noch beruflich tä tig ist. 
2Als berufliche Tä tigkeit gilt auch die Fortfüh-
rung der Apotheke durch einen Verwalter, die 
Verpachtung der Apotheke oder ein sonstiger 
Bezug von Einkünften aus dem Betrieb der 
Apotheke. 

 
(4)  Für Beginn und Ende der Ruhegeldzahlung 
sowie für die Antragstellung gelten die Be-
stimmungen des §  30 sinngemä ß. 
 
(5)  1Unabhä ngig von den Voraussetzungen 
der Absä tze 1 bis 4 besteht ein Anspruch auf 
Ruhegeld ab dem Ersten des Monats, der auf 
die Vollendung des 70. Lebensjahres folgt. 
2Der Anspruch endet mit Ablauf des Sterbe-
monats. 
 
 

§  54 
Hö he des Ruhegelds 

 
(1) Als Grundbetrag werden monatlich 65 €  ge-
zahlt. 
 
(2) 1Der Grundbetrag erhö ht sich um einen Zu-
schlag in Hö he des zwö lften Teils aus jä hrlich 
10 v.H. der bis zum Eintritt des Versorgungs-
falls geleisteten Beiträ ge und freiwilligen Mehr-
zahlungen im Sinn des §  49. 2In Reichsmark 
geleistete Beiträ ge werden mit ihrem Nennbe-
trag angesetzt. 3Nach früherem Satzungsrecht 
gezahlte Alterszuschlä ge werden in die Zu-
schlagsberechnung nicht einbezogen. 
 
 

§  55 
(aufgehoben) 

 
 

§  56 
(aufgehoben) 

 
 

§  57 
Anspruch auf Hinterbliebenenbezü ge 

(Witwen- oder Witwergeld; Waisengeld) 
 
(1) Für den Anspruch auf das Witwen- oder 
Witwergeld und auf das Waisengeld gilt §  37 
sinngemä ß unter Berücksichtigung der geson-
derten Bestimmungen des Absatzes 2. 
 
(2) 1Das Witwen- oder Witwergeld beträ gt drei 
Fünftel des sich nach §  54 errechnenden oder 
dem verstorbenen Mitglied zuletzt gezahlten 
Ruhegelds. 2Das Waisengeld beträ gt bei 
Halbwaisen ein Sechstel, bei Vollwaisen ein 
Viertel des Ruhegelds. 
 
 

§  58 
(aufgehoben) 
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§  59 
Freiwillige Leistungen 

 
(1) Für Leistungen an Waisen gilt §  39 Abs. 2 
entsprechend. 
 
(2) Sofern sich in einzelnen Fä llen aus der An-
wendung des Absatzes 1 besondere Hä rten 
ergeben, kö nnen einmalige oder stets widerruf-
liche Leistungen gewä hrt werden. 
 
 
 
 

ABSCHNITT VII 
 
Allgemeine Übergangsbestimmun-

gen; Inkrafttreten 
 
 
 

§  60 
Übergangsregelung zu §  15 

 
(1) Apotheker, vorgeprüfte Apothekeranwä rter 
und Kandidaten der Pharmazie, die gemä ß §  5 
Abs. II, III oder gemä ß §  5 a Abs. I Ziffer 4 der 
bis zum 31. Dezember 1969 geltenden Sat-
zung als freiwillige Mitglieder zugelassen wur-
den (ursprüngliche freiwillige Mitgliedschaft) 
und den Austritt gemä ß §  47 Abs. I a der ab 
1. Januar 1970 geltenden Satzung nicht erklä rt 
haben, sind seit 1. Januar 1970 Pflichtmitglie-
der der Apothekerversorgung. 
 
(2) 1Apotheker, die am 31. Dezember 1969 als 
Beamte gemä ß §  4 Abs. I Ziffer 3 der zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Satzung von der 
Pflichtmitgliedschaft  ausgenommen  waren 
oder deren Mitgliedschaft aufgrund von §  7 
Abs. I Ziffer 5 a der zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Satzung nicht mehr bestand, sind seit 
1. Januar 1970 Pflichtmitglieder der Apotheker-
versorgung, sofern sie zu diesem Zeitpunkt 
das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten 
und die Voraussetzungen des §  3 der damals 
geltenden Satzung erfüllt waren. 2Solange das 
Beamtenverhä ltnis andauert, wird von der 
Pflichtmitgliedschaft auf Antrag befreit. 3Der 
Antrag ist innerhalb einer Frist von sechs Mo-
naten seit Zugang des fö rmlichen Bescheids 
über das Bestehen der Pflichtmitgliedschaft zu 
stellen. 4Nach Beendigung des Beamtenver-
hä ltnisses gilt §  16 Abs. 3 entsprechend. 
 
 

§  61 
 
(1) 1Auch vorgeprüfte Apothekeranwä rter, die 
vor dem 9. Dezember 1973 die Erlaubnis zur 

Führung der Berufsbezeichnung „pharmazeu-
tisch-technischer Assistent“ erhalten haben 
und deshalb nicht zur Mitgliedschaft herange-
zogen worden sind oder deren Mitgliedschaft 
deshalb beendet worden ist, sind gemä ß §  15 
Abs. 1 mit Wirkung vom 9. Dezember 1973 
Pflichtmitglieder der Apothekerversorgung. 2Sie 
gelten jedoch von diesem Zeitpunkt an als von 
der Pflichtmitgliedschaft befreit, wenn sie nicht 
bis zum 31. Dezember 1975 erklä ren, dass sie 
Mitglieder sein wollen. 3Im Zeitpunkt des Ein-
gangs dieser Erklä rung beim Versorgungswerk 
müssen die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Begründung der Mitgliedschaft gegeben 
sein. 4Derselbe Zeitpunkt ist für den Beginn der 
Beitragspflicht maßgebend. 
 
(2) 1§  15 Abs. 1 in der bis zum 31. Dezember 
1999 geltenden Fassung gilt auch für Berufs-
angehö rige, die nicht Deutsche im Sinn des Ar-
tikels 116 des Grundgesetzes sind und die be-
reits am Tag vor dem Inkrafttreten der jeweili-
gen Rechtsgrundlage, auf der ihre Mitglied-
schaft beruht, die sonstigen bis zum 31. De-
zember 1999 geltenden Mitgliedschaftsvoraus-
setzungen erfüllt haben. 2Sie gelten jedoch als 
von der Pflichtmitgliedschaft befreit, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten 
der für ihre Mitgliedschaft maßgebenden 
Rechtsgrundlage erklä ren, dass sie Mitglieder 
der Apothekerversorgung sein wollen.  
 
(3) Für Berufsangehö rige, die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des 
VersoG vom 16. Dezember 1999 die Mitglied-
schaftsvoraussetzungen im Sinn von §  15 Abs. 
1 und 4 in der ab 1. Januar 2000 geltenden 
Fassung erfüllt haben, ohne bis dahin Pflicht-
mitglieder gewesen zu sein, gilt Absatz 2 Satz 
2 entsprechend. 
 
(4) 1Berufsangehö rige im nichtbayerischen Tä -
tigkeitsgebiet der Apothekerversorgung, die 
nach geltenden staatsvertraglichen Regelun-
gen keine Pflichtmitgliedschaft in der Apothe-
kerversorgung erwerben, sind Pflichtmitglie-
dern im Vorgriff auf eine Änderung der staats-
vertraglichen Regelungen gleichgestellt, wenn 
sie die Voraussetzungen für die Pflichtmitglied-
schaft im Sinn von §  15 Abs. 1 und 4 nach dem 
31. Dezember 1999 erstmalig erfüllen. 2Sie gel-
ten jedoch als von der Pflichtmitgliedschaft be-
freit, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres, 
nachdem die Voraussetzungen für die Gleich-
stellung mit Pflichtmitgliedern nach Satz 1 ein-
getreten sind, erklä ren, Mitglieder der Apothe-
kerversorgung sein zu wollen. 3Absatz 3 gilt 
entsprechend; die Erklä rungsfrist beginnt am 1. 
Januar 2000. 
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§  61a 
Übergangsregelung zu §  15 

 
Personen, die am 31. Dezember 2005 das 45. 
Lebensjahr vollendet, ihre berufliche Tä tigkeit 
aufgenommen und bis zu diesem Zeitpunkt 
keine Mitgliedschaft in einem berufsstä ndi-
schen Versorgungswerk begründet haben, 
bleiben von der Mitgliedschaft im Versor-
gungswerk ausgeschlossen. 
 
 

§  61b 
Übergangsregelung zu §  16 

 
Für Befreiungen, die gemä ß §  16 Abs. 1 Nrn. 5 
und 6 in der bis zum 31. Dezember 2005 gel-
tenden Fassung erteilt wurden, bleibt §  16 in 
der bis dahin geltenden Fassung maßgebend, 
solange sich die für die Befreiung maßgeben-
den tatsä chlichen Verhä ltnisse nicht ä ndern.  
 
 

§  61c 
Übergangsregelung zu §  18 

 
 
1Für  freiwillige   Mitgliedschaften, die  gemä ß  
§  18 in der bis zum 31. Dezember 2005 gel-
tenden Fassung begründet wurden, bleibt §  18 
in der bis dahin geltenden Fassung maßge-
bend. 2Wird eine neue  Mitgliedschaft  im  Sinn  
des §  18 Abs. 1 Satz 4 in der ab dem 1. Januar 
2006 geltenden Fassung nach dem 31. De-
zember 2005 begründet, endet die freiwillige 
Mitgliedschaft nach §  18 Abs. 3. 3§  18 Abs. 5 
gilt entsprechend. 
 
 

§  62 
Übergangsregelung zu § §  20 bis 22 

 
(1) Mitglieder, die am 31. Dezember 1996 
1. nach §  20 Abs. 3 Nr. 1 in der bis dahin gel-

tenden Fassung  beitragspflichtig waren 
oder 

2. aufgrund einer weiter bestehenden Lebens-
versicherung oder als Ehegatte von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Rentenversicherung befreit waren, 

zahlen weiterhin den Mindestbeitrag (§  21 
Abs. 3). 
 
(2) §  34 Abs. 4 Sä tze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 
 
(3) Für die Festsetzungen der Beiträ ge für die 
Jahre bis einschließlich 2002 bleiben die § §  20 
bis 22 in der bis 31. Dezember 2002 jeweils 
geltenden Fassung maßgebend. 

§  62a 
Übergangsregelung zu §  30 

 
Für vor dem 1. Januar 2005 eintretende Ver-
sorgungsfä lle, in denen die Mitgliedschaft vor 
dem 1. Januar 2000 begründet wurde, gelten 
§  30 Abs. 1 und 5 in der bis zum 31. De-
zember 1999 geltenden Fassung. 
 
 

§  63 
Übergangsregelung zu §  31 

 
Für Versorgungsfä lle, die vor dem 1. Janu-
ar 1997 eingetreten sind, bleibt §  30 in der bis 
zum 31. Dezember 1996 geltenden Fassung 
maßgebend. 
 
 

§  63a 
Übergangsregelung zu §  32 

 
Für Mitglieder, deren Mitgliedschaft vor dem 1. 
Januar 2006 mit Anwartschaftsberechtigung 
aus früherer Mitgliedschaft geendet hat, bleibt 
§  32 in der bis dahin geltenden Fassung maß-
gebend. 
 
 

§  64 
Übergangsregelung zu § §  33 und 34 

 
(1) 1In Versorgungsfä llen, die vor einer Ände-
rung des §  34 eingetreten sind, bemisst sich 
das Ruhegeld bei Berufsunfä higkeit mindes-
tens nach den bis zum Änderungszeitpunkt 
geltenden Bestimmungen. 2Dies gilt auch für 
Versorgungsfä lle, die in den ersten fünf der 
Änderung nachfolgenden Jahren eintreten, so-
fern die Mitgliedschaft vor Inkrafttreten der Än-
derung begründet worden ist. 3Abweichend von 
Satz 1 bleibt für Versorgungsfä lle, die vor dem 
1. Januar 2000 eingetreten sind, §  34 in der bis 
dahin geltenden Fassung maßgebend. 4Die 
Regelungen der nachfolgenden Absä tze 2 bis 
8 bleiben unberührt. 
 
(2) 1In Versorgungsfä llen, die vor dem 1. Janu-
ar 1990 eingetreten sind, bemisst sich das Ru-
hegeld bei Frühinvaliditä t mindestens nach den 
Bestimmungen, die bis zum 31. Dezember 
1989 für die Berechnung maßgeblich waren. 
2Sonstige Versorgungsleistungen, deren Fest-
setzung vor dem 1. Januar 1990 geltendes 
Satzungsrecht zugrunde liegt, werden unver-
ä ndert weitergezahlt. 
 
(3) In Versorgungsfä llen, die nach dem 31. De-
zember 1989 und vor dem 1. Januar 2000 ein-
treten, bemisst sich das erhö hte Ruhegeld bei 
Frühinvaliditä t mindestens nach §  33 Abs.  4 in 
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der am 31. Dezember 1989 geltenden Fas-
sung. 
 
(4) In Versorgungsfä llen, in denen das Mitglied 
bei Erwerb der Mitgliedschaft vor dem 1. Ja-
nuar 1990 das 45. Lebensjahr bereits vollendet 
hatte, bemessen sich die Versorgungsleistun-
gen mindestens nach den bis zum 31. Dezem-
ber 1989 geltenden Bestimmungen. 
 
(5) Die Anpassung der Versorgungsleistungen 
richtet sich auch in den Fä llen der Absä tze 2 
bis 4 nach den jeweils geltenden Bestimmun-
gen dieser Satzung. 
 
(6)  Bis zum 31. Dezember 1989 entrichtete 
Beiträ ge werden nach dem bis zu diesem Zeit-
punkt geltenden Recht verrentet, wenn dies für 
die Anspruchsberechtigten günstiger ist. 
 
(6a) 1Die bis zum 31. Dezember 2005 erwor-
benen Rentenpunkte werden mit dem Renten-
bemessungsfaktor 1 multipliziert. 2Sie stellen 
den in EURO ausgedrückten Jahresbetrag der 
bis dahin erreichten Anwartschaften dar. 
 
(6b) 1Eine Absenkung der Bewertungsprozent-
sä tze gilt jeweils für nach dem Änderungszeit-
punkt gezahlte Beiträ ge und freiwillige Mehr-
zahlungen. 2Für Versorgungsfä lle, die vor dem 
1. Januar 2008 eingetreten sind, gilt bei Bezug 
eines vorgezogenen Altersruhegelds die Tabel-
le 3 in der bis zum 31. Dezember 2005 gelten-
den Fassung weiter. 3Die Antragstellung hierfür 
muss vor dem 1. Januar 2008 erfolgen.  
 
(7) §  33 Abs. 2 Satz 2 in der bis 31. Dezember 
1999 geltenden Fassung gilt nicht für Versor-
gungsfä lle, die vor dem 1. Januar 1996 einge-
treten sind. 
 
(8) Für die Anwendung von §  34 gilt ferner: 
1. Absatz 2 in der mit Wirkung vom 1. Januar 

1997 geltenden Fassung ist für Versor-
gungsfä lle, die bis zu diesem Zeitpunkt ein-
getreten sind, nicht anwendbar. 

2. Absatz 4 und Absatz 5 Satz 4 in der bis zum 
31. Dezember 2005 geltenden Fassung gel-
ten nicht für Versorgungsfä lle, die vor dem 
1. Januar 1994 eingetreten sind. 

 
 

§  65 
 
Für die Mitglieder, die am 1. Januar 1990 das 
45. Lebensjahr vollendet haben, wird zur Be-
stimmung der persö nlichen Beitragsbewer-
tungsgrenze ein zusammenhä ngender Zeit-
raum von fünf Kalenderjahren innerhalb des für 
das Mitglied nach Absatz 1 oder nach §  33 
Abs. 2 Satz 5 (Fassung ab 1. Januar 1990) 
maßgeblichen Zehn-Jahres-Zeitraums berück-

sichtigt, wenn dies für das Mitglied günstiger 
ist. 
 
 

§  65a 
Übergangsregelung zu §  35 

 
Für Versorgungsfä lle, die vor dem 1. Januar 
2005 eingetreten sind, bleibt §  35 in der bis 
dahin geltenden Fassung maßgebend. 
 
 

§  66 
Übergangsregelung zu §  39 

 
(1) Für Kinder von Mitgliedern oder für Waisen, 
die vor dem 1. Januar 1997 die Voraussetzun-
gen für die Gewä hrung eines Unterhaltsbei-
trags nach §  43 Abs. 3 oder 4 in der bis dahin 
geltenden Fassung erfüllt haben, bleibt diese 
Fassung der Bestimmungen weiterhin maßge-
bend. 
 
(2) Für Versorgungsfä lle im Sinn des §  39, die 
vor dem 1. Januar 2005 eingetreten sind, bleibt 
§  39 Abs. 1 und 2 in der bis dahin geltenden 
Fassung maßgebend. 
 
 

§  66a 
Übergangsregelung zu §  41 

 
1Für Anwartschaften, die vor dem 1. Januar 
2006 erworben worden sind, gilt §  41 Abs. 3 
Satz 2 Nr. 2, Abs. 5 Satz 1 in der bis dahin gel-
tenden Fassung weiter. 2Für Beitragsüberlei-
tungen oder Beitragsauszahlungen, die vor 
dem 31. Dezember 2005 beantragt worden 
sind, gilt §  41 Abs. 6 in der bis dahin geltenden 
Fassung weiter. 
 
 

§  66b 
Übergangsregelung zu §  55 

 
Für Versorgungsfä lle, die vor dem 1. Januar 
2005 eingetreten sind, bleibt §  55 in der bis 
dahin geltenden Fassung maßgebend. 
 
 

§  67 
Übergangsregelung zu §  59 

 
(1) Für Waisen, die vor dem 1. Januar 1997 
die Voraussetzungen für die Gewä hrung eines 
Unterhaltsbeitrags nach §  64 Abs. 3 in der bis 
dahin geltenden Fassung erfüllt haben, bleibt 
diese Fassung der Bestimmung weiterhin maß-
gebend. 
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(2) Für Versorgungsfä lle, die vor dem 1. Janu-
ar 2005 eingetreten sind, bleibt §  59 in der bis 
dahin geltenden Fassung maßgebend. 
 
 

§  67a 
 
Für die Zeit vor dem 1. Januar 2006 eingewie-
sene Mindestleistungen werden über diesen 
Zeitpunkt hinaus weitergezahlt, solange der 
zugrunde liegende Leistungsanspruch besteht. 
 

 
§  68 

Inkrafttreten 
 
1Diese Satzung tritt am 1. Januar 1997 in Kraft. 
2Gleichzeitig tritt die Satzung der Bayerischen 
Apothekerversorgung vom 9. Mä rz 1972 (GVBl 
S. 105), zuletzt geä ndert durch Satzung vom 
31. Januar 1996 (StAnz Nr. 10), außer Kraft. 
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Tabellen zur Berechnung des Ruhegelds 
 

Tabelle 1 
 

Berechnung der Anwartschaften und des Ruhegelds ab Alter 65 
 (§  33 Abs. 2) 

 
Alter Verrentungssatz Alter Verrentungssatz 
20 22,4% 43 10,6% 
21 21,7% 44 10,3% 
22 21,0% 45 10,0% 
23 20,3% 46 9,7% 
24 19,7% 47 9,4% 
25 19,1% 48 9,1% 
26 18,5% 49 8,8% 
27 17,9% 50 8,5% 
28 17,3% 51 8,2% 
29 16,7% 52 8,0% 
30 16,2% 53 7,7% 
31 15,7% 54 7,5% 
32 15,1% 55 7,2% 
33 14,7% 56 7,0% 
34 14,2% 57 6,8% 
35 13,7% 58 6,7% 
36 13,3% 59 6,5% 
37 12,9% 60 6,4% 
38 12,5% 61 6,2% 
39 12,1% 62 6,0% 
40 11,7% 63 5,8% 
41 11,3% 64 5,6% 
42 11,0% 65 5,4% 

 
 

Als Alter bei der Beitragszahlung gilt für Tabelle 1 der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Bei-
tragszahlung und dem Geburtsjahr. 
 
Die Gesamt-Jahresrente ab Alter 65 ergibt sich durch Addition der durch die Beitragszahlungen und 
freiwilligen Mehrzahlungen in den einzelnen Lebensaltern erworbenen Teil-Jahresruhegelder. 
 
 
 
 
 

Tabelle 2 
 

Versicherungstechnischer Abschlag bei vorgezogenem Altersruhegeld 
(§  33 Abs. 4) 

 
Für das Vorziehen vom auf das Abschlag pro Monat 

65. Lebensjahr 64. Lebensjahr 0,48 % 
64. Lebensjahr 63. Lebensjahr 0,44 % 
63. Lebensjahr 62. Lebensjahr 0,41 % 
62. Lebensjahr 61. Lebensjahr 0,38 % 
61. Lebensjahr 60. Lebensjahr 0,35 % 

 
 
Die Gesamtminderung des Ruhegelds ergibt sich aus der Addition der für jeden Monat des Vorzieh-
Zeitraums zutreffenden Abschlags-Prozentsä tze. 
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ANHANG 
 

A 
 

Änderungsregister 

 
Änderung Datum Fundstelle 
 
1. Änderungssatzung 

 
07.12.1998 

 
BayStAnz. 1998 Nr. 53 S. 4 
StAnz. RP 1998 Nr. 47 S. 2029 
StAnz. BW 1998 Nr. 50 Beilage S. 74 
Amtsbl. SL 1998 Nr. 53 S. 1279 
 

 
2. Änderungssatzung 

 
22.12.1999 

 
BayStAnz. 1999 Nr. 52 S. 8 
StAnz. RP 2000 Nr. 1 S. 44 
StAnz. BW 1999 Nr. 50 Beilage S. 77 
Amtsbl. SL 1999 Nr. 55 S. 1696 
 

 
3.  Änderungssatzung 
 
 
 

 
29.11.2000 

 
BayStAnz. 2000 Nr. 50 S. 2, 2001 Nr. 2 S. 1 
StAnz. RP 2000 Nr. 47 S. 2254 
StAnz. BW 2000 Nr. 48 Zentralblatt S. 22 
Amtsbl. SL 2000 Nr. 58 S. 2236 
 

 
4. Änderungssatzung 

 
28.11.2001 

 
BayStAnz. 2001 Nr. 49 S. 2 
StAnz. RP 2001 Nr. 46 S. 2451 
StAnz. BW 2001 Nr. 48 Zentralblatt S. 30 
Amtsbl. SL 2001 Nr. 57 S. 2319 
 

 
5. Änderungssatzung 

 
28.11.2002 

 
BayStAnz. 2002 Nr. 49 S. 2 
StAnz. RP 2002 Nr. 48 S. 2972 
StAnz. BW 2002 Nr. 48 Zentralblatt S. 35 
Amtsbl. SL 2002 Nr. 56 S. 2580 
 

 
6. Änderungssatzung 

 
23.05.2003 

 
BayStAnz. 2003 Nr. 23 S. 2 
StAnz. RP 2003 Nr. 21 S. 1387 
StAnz. BW 2003 Nr. 22 Zentralblatt S. 47 
Amtsbl. SL 2003 Nr. 24 S. 1595 
 

 
7. Änderungssatzung 

 
24.11.2004 

 
BayStAnz. 2004 Nr. 49 S. 1 
StAnz. RP 2004 Nr. 46 S. 1663 
StAnz. BW 2004 Nr. 48 Zentralblatt S. 13 
Amtsbl. SL 2004 Nr. 54 S. 2397 

 
8. Änderungssatzung 

 
23.11.2005 

 
BayStAnz. 2005 Nr. 48 S. 2 
StAnz. RP 2005 Nr. 45 S. 1688 
StAnz. BW 2005 Nr. 47 Zentralblatt S. 17 
Amtsbl. SL 2005 Nr. 51 S. 1972 
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B 
 
 
 

Auszug aus dem Gesetz ü ber das ö ffentliche Versorgungswesen 
vom 25. Juni 1994 (BayGVBl S. 466, BayRS 763-1-I), 

zuletzt geä ndert durch Gesetz vom 24. Dezember 2005 (BayGVBl S. 656)  
 

 
 
 

Zweiter Teil 
 

Bayerische Ärzteversorgung,  
Bayerische Apothekerversorgung,  
Bayerische Architektenversorgung,  

Bayerische Ingenieurversorgung-Bau 
mit Psychotherapeutenversorgung, 

Bayerische Rechtsanwalts-  
und Steuerberaterversorgung 

 
 
 
 

Abschnitt I 
 

Gemeinsame Vorschriften 
 
 

Art. 20 
Aufgaben 

 
1Die Versorgungsanstalten haben Versorgung 
für ihre Mitglieder und deren Hinterbliebene in 
Fä llen der Berufsunfä higkeit, des Alters und des 
Todes zu gewä hren. 2Sie pflegen die Zusam-
menarbeit und den Erfahrungsaustausch mit 
anderen Versorgungsträ gern. 3Die Versor-
gungsanstalten haben die Voraussetzungen für 
eine Befreiung ihrer Mitglieder von der Versi-
cherungspflicht bei der gesetzlichen Rentenver-
sicherung zu erfüllen. 
 
 

Art. 21 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats*) 

 
1Die Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich 
aus Mitgliedern der Versorgungsanstalt zusam-
men. 2In ihm sollen alle Berufsgruppen ange-
messen vertreten sein. 3Das Vorschlagsrecht 
steht den Berufskammern zu. 4Das Nä here re-
gelt die Satzung. 
 
 
 
 
    
 

 
 

 
 

Art. 22 
Mitgliedschaft 

 
(1) Bei den Versorgungsanstalten besteht 
Pflichtmitgliedschaft. 
 
(2) 1Die Satzung kann Ausnahmen und Befrei-
ungen von der Pflichtmitgliedschaft vorsehen, 
insbesondere wenn der Berufsangehö rige 
 
1. die Berufstä tigkeit nur vorübergehend oder 

in geringem Umfang ausübt, 
2. in fortgeschrittenem Lebensalter die Berufs-

tä tigkeit aufnimmt oder die Mitgliedschaft zur 
Berufskammer begründet, 

3. Mitglied in einem anderen berufsstä ndischen 
Versorgungswerk ist. 

 
2Berufsangehö rige, die nach §  5 Abs. 1 des 
Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VI) 
versicherungsfrei sind, werden auf Antrag be-
freit. 
 
(3) Ausgeschiedene Pflichtmitglieder kö nnen 
nach Maßgabe der Satzung freiwillige Mitglieder 
bleiben. 
 
(4) 1Mit dem Eintritt der Versorgung endet, au-
ßer im Fall des Todes, nicht die Mitgliedschaft 
in der Versorgungsanstalt. 2Die Satzung kann 
vorsehen, dass eine vorübergehende Unterbre-
chung der Berufsausübung oder der Zugehö rig-
keit zur Berufskammer die Mitgliedschaft nicht 
beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*) Nach Art. 2 kann sich der Verwaltungsrat in der Satzung den Namen 
„Landesausschuss“ geben. 
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Art. 23 
Beiträge, Überleitung 

 
(1) 1Die Mitglieder sind nach Maßgabe der Sat-
zung zur Zahlung von Beiträ gen verpflichtet. 
2Die Satzung kann einkommensunabhä ngige 
Mindestbeiträ ge vorsehen. 3Sie kann bestim-
men, dass zur Weiterführung des Versorgungs-
schutzes für Zeiten ohne Berufs- oder Erwerbs-
tä tigkeit oder ohne Einkommen angemessene 
Beiträ ge zu entrichten sind. 4Der Pflichtbeitrag 
darf die Grenze nicht übersteigen, die für die 
Befreiung der Versorgungsanstalt von der Kö r-
perschaftssteuerpflicht maßgeblich ist. 
 
(2) Das beitragspflichtige Einkommen wird in 
der Satzung bestimmt. 
 
(3) 1Der Arbeitgeber eines Mitglieds, das nach 
§  6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI von der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung befreit ist, ist berechtigt, den Beitrag 
unmittelbar an die Versorgungsanstalt abzufüh-
ren und zu diesem Zweck den vom Mitglied zu 
tragenden Beitragsanteil vom Arbeitsentgelt 
einzubehalten. 2Er hat der Versorgungsanstalt 
für jedes Mitglied, für das er den Beitrag ab-
führt, die Berechnungsgrundlagen, insbesonde-
re das beitragspflichtige Arbeitsentgelt, und die 
sonstigen, für die Beitragserhebung erforderli-
chen Daten, zu übermitteln. 
 
(4) 1Die Satzung kann zulassen, dass zur Erhö -
hung der Versorgungsanwartschaft freiwillige 
Mehrzahlungen geleistet werden. 2Diese dürfen 
zusammen mit dem Pflichtbeitrag die Grenze 
nach Absatz 1 Satz 4 nicht übersteigen. 
 
(5) Die Versorgungsanstalten kö nnen mit ande-
ren Versorgungsträ gern Überleitungsabkom-
men schließen. 
 
 

Art. 24 
Leistungen 

 
(1) 1Die Versorgungsanstalten gewä hren den 
Mitgliedern und ihren Hinterbliebenen nach 
Maßgabe der Satzung laufende Leistungen zur 
Alters-, Berufsunfä higkeits- und Hinterbliebe-
nenversorgung sowie einmalige Leistungen. 
2Die Satzung kann die Leistung von Zuschüs-
sen zu Rehabilitationsmaßnahmen und sonstige 
freiwillige Leistungen vorsehen. 3Die Leistungen 
werden durch Bescheid festgesetzt. 
 
(2) Laufende Leistungen sollen nach Maßgabe 
der Satzung der allgemeinen wirtschaftlichen 
Entwicklung unter Berücksichtigung der finan-
ziellen Lage der Versorgungsanstalt angepasst 
werden. 

 
 
 

Abschnitt II 
 

Einzelne Versorgungsanstalten 
 
 

Art. 26 
Bayerische Apothekerversorgung 

 
1Pflichtmitglieder der Bayerischen Apotheker-
versorgung sind alle nicht berufsunfä higen 
Pflichtmitglieder der Bayerischen Landesapo-
thekerkammer. 2Pflichtmitglieder sind ferner 
nicht berufsunfä hige Pharmaziepraktikanten, 
die im Freistaat Bayern pharmazeutisch tä tig 
sind. 
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C 
 

Auszug aus dem Staatsvertrag 
 

zwischen 
 

dem Land Rheinland-Pfalz und dem Freistaat Bayern 
 

ü ber die Zugehö rigkeit der Apotheker, vorgeprü ften Apothekeranwä rter  
und Kandidaten der Pharmazie des Landes Rheinland-Pfalz  

zur Bayerischen Apothekerversorgung*)  
 

- in der Fassung der Änderung vom 10./25. Mä rz 1998**) - 
 
 

Das Land Rheinland-Pfalz, 
vertreten durch den Minister des Innern, 

 
und 

 
der Freistaat Bayern, 

vertreten durch den Staatsminister des Innern, 
 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
 
 

Artikel 1 
 

(1) Mitglieder der Bayerischen Apothekerver-
sorgung sind alle nicht berufsunfä higen Apo-
theker, Apothekerassistenten und Pharmazie-
praktikanten, die Deutsche im Sinn des Artikels 
116 des Grundgesetzes sind oder die Staats-
angehö rigkeit eines Mitgliedstaats der Europä i-
schen Union besitzen oder diesen aufgrund des 
Abkommens über den Europä ischen Wirt-
schaftsraum gleichgestellt sind, wenn sie im 
Land Rheinland-Pfalz in Apotheken oder ö ffent-
lichen wissenschaftlichen Anstalten tä tig sind. 
 
(2) .... und (3) .... aufgehoben. 
 

 
Artikel 2 

 
(1) 1Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes 
bestimmt, gelten die für die Bayerische Apothe-
kerversorgung maßgeblichen Bestimmungen 
des bayerischen Gesetzes über das ö ffentliche 
Versorgungswesen vom 25. Juni 1994 (BayRS 
763-1-I, BayGVBl. S 466) in der jeweils gelten-
den Fassung im Land Rheinland-Pfalz entspre-
chend. Für das Verwaltungsverfahren ist das 
Recht des Sitzlandes entsprechend anzuwen-
den. 

(2) Die Bayerische Apothekerversorgung hat 
das Recht, die von ihr erlassenen Verwaltungs-
akte im Land Rheinland-Pfalz zu vollstrecken. 
Das Verfahren richtet sich nach dem Verwal-
tungsvollstreckungsgesetz für Rheinland-Pfalz 
in der jeweils geltenden Fassung. 
 
 

Artikel 11 
 

(1) Die Landesapothekerkammer Rheinland-
Pfalz übermittelt der Bayerischen Apotheker-
versorgung Namen, Geburtsdatum, Anschrift 
und Datum der Berufszulassung derjenigen 
Apotheker, die erstmals Mitglieder der Landes-
apothekerkammer wurden, sofern dies für die 
Mitgliedschaft bei der Bayerischen Apotheker-
versorgung von Bedeutung sein kann. 
 
(2) Die für den Vollzug der Bundes-Apothe-
kerordnung zustä ndigen Behö rden des Landes 
Rheinland-Pfalz unterrichten die Bayerische 
Apothekerversorgung über vollziehbare Ent-
scheidungen, die 
1. den Widerruf, die Rücknahme oder das Ru-

hen der Approbation oder einer Berufser-
laubnis von Apothekern, 

2. die Untersagung der Berufsausübung nach 
§  2 des Gesetzes über die Rechtsstellung 
vorgeprüfter Apothekeranwä rter 

betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mit-
gliedschaft der Betroffenen bei der Bayerischen 
Apothekerversorgung von Bedeutung sein kö n-
nen. 
 
(3) Die für den Vollzug der Approbationsord-
nung für Apotheker zustä ndige Behö rde des 
Landes Rheinland-Pfalz gibt der Bayerischen 
Apothekerversorgung nach Prüfungsabschluss 
Namen, Geburtsdatum und Anschrift derjenigen 
Personen bekannt, die im Land Rheinland-Pfalz 
den zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen 
Prüfung bestanden haben. 
 

 
*)  Fundstellen: BayGVBl 1970 S. 187, BayRS 763-4-I, GVBl. für das Land 
     Rheinland-Pfalz 1970 S. 139 
**) Fundstellen: BayGVBl 1998 S. 571 und S. 1016, 
     GVBl. für das Land Rheinland-Pfalz 1998 S. 273 und 1999 S. 7 
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D 
 

Auszug aus dem Staatsvertrag 
 

zwischen 
 

dem Freistaat Bayern und dem Land Baden-Wü rttemberg 
 

ü ber die Zugehö rigkeit der Apotheker, Apothekerassistenten  
und Pharmaziepraktikanten des Landes Baden-Wü rttemberg  

zur Bayerischen Apothekerversorgung*)  
 

- in der Fassung der Änderung vom 10./30. Mä rz 1998 **) - 
 
 

                                                      
*)  Fundstellen: BayGVBl 1978 S. 521, BayRS 763-9-I, GBl. für Baden-Württemberg 1978 S. 307 
**) Fundstellen: BayGVBl 1998 S. 580 und 1999 S. 28, GBl. für Baden-Württemberg 1998 S. 613 und 1999 S. 51 

Der Freistaat Bayern, 
vertreten durch den Ministerprä sidenten, 

dieser vertreten durch den  
Staatsminister des Innern, 

 
und 

 
das Land Baden-Wü rttemberg, 

vertreten durch den Ministerprä sidenten, 
dieser vertreten durch den Minister für Arbeit, 

Gesundheit und Sozialordnung, 
 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
 

Artikel 1 
 

Mitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung 
sind alle nicht berufsunf ä higen Apotheker, Apothe-
kerassistenten und Pharmaziepraktikanten, die 
Deutsche im Sinn des Artikels 116 des Grundgese t-
zes sind oder die Staatsangehö rigkeit eines Mit-
gliedstaats der Europä ischen Union besitzen oder 
diesen aufgrund des Abkommens über den Europä i-
schen Wirtschaftsraum gleichgestellt sind, wenn sie 
im Land Baden-Württemberg in Apotheken oder ö f-
fentlichen wissenschaftlichen Anstalten t ä tig sind, 
soweit Artikel 3 dieses Staatsvertrages und die Sa t-
zung der Bayerischen Apothekerversorgung keine 
Ausnahmen bestimmen. 
 

Artikel 2 
 

(1) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes be-
stimmt, gelten die für die Bayerische Apothekerver-
sorgung maßgeblichen Bestimmungen des bayer i-
schen Gesetzes über das ö ffentliche Versorgungs-
wesen vom 25. Juni 1994 (BayRS 763-1-I, BayGVBl. 
S. 466) in der jeweils geltenden Fassung im Land 
Baden-Württemberg entsprechend. Für das Verwal-
tungsverfahren ist das Recht des Sitzlandes en t-
sprechend anzuwenden. 
 
(2) Die Bayerische Apothekerversorgung hat das 
Recht, die von ihr erlassenen Verwaltungsakte im 
Land Baden-Württemberg zu vollstrecken. Das Ver-
fahren richtet sich nach dem Verwaltungsvoll -

streckungsgesetz für Baden-Württemberg in der je-
weils geltenden Fassung. 
 

Artikel 3 
 

(Ü bergangsbestimmungen für am 1. September 1978 bereits beruf-
lich tätige Pharmazeuten; vom Abdruck wird abgesehen.) 
 

Artikel 10 
 

(1) Die Landesapothekerkammer Baden-Württem-
berg übermittelt der Bayerischen Apothekerversor-
gung Namen, Geburtsdatum, Anschrift und Datum 
der Berufszulassung derjenigen Apotheker, die erst-
mals Mitglieder der Landesapothekerkammer wu r-
den, sofern dies für die Mitgliedschaft bei der Bayeri-
schen Apothekerversorgung von Bedeutung sein 
kann. 
 
(2) Die für den Vollzug der Bundes-Apothekerord-
nung zustä ndigen Behö rden des Landes Baden-
Württemberg unterrichten die Bayerische Apotheker-
versorgung über vollziehbare Entscheidungen, die  
 
1. den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen 

der Approbation oder einer Berufserlaubnis von 
Apothekern, 

2. die Untersagung der Berufsausübung nach §  2 
des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüf-
ter Apothekeranwä rter 

 
betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mitglied-
schaft der Betroffenen bei der Bayerischen Apothe-
kerversorgung von Bedeutung sein k ö nnen. 
 
(3) Die für den Vollzug der Approbationsordnung für 
Apotheker zustä ndige Behö rde des Landes Baden-
Württemberg gibt der Bayerischen Apothekerversor-
gung nach Prüfungsabschluss Namen, Geburtsda-
tum und Anschrift derjenigen Personen bekannt, die 
im Land Baden-Württemberg den Zweiten Abschnitt 
der Pharmazeutischen Prüfung bestanden haben. 
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E 
 

Auszug aus dem Staatsvertrag 
 

zwischen 
 

dem Freistaat Bayern und dem Saarland 
 

ü ber die Zugehö rigkeit der Apotheker, Apothekerassistenten  
und Pharmaziepraktikanten des Saarlandes  

zur Bayerischen Apothekerversorgung*)  
 

- in der Fassung der Änderung vom 10./22. Mä rz 1998**) - 
 
 

                                                      
*)  Fundstellen: BayGVBl 1985 S. 97, BayRS 763-13-I, Amtsbl. des Saarlandes 1985 S. 185 
**) Fundstellen: BayGVBl  1998 S. 583 und 1999 S. 141, Amtsbl. des Saarlandes 1999 S. 203 und S. 1165  

Der Freistaat Bayern, 
vertreten durch den Ministerprä sidenten, 

dieser vertreten durch den  
Staatsminister des Innern, 

 
und 

 
das Saarland, 

vertreten durch den Ministerprä sidenten, 
dieser vertreten durch die Ministerin für Frauen,  

Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
 

Artikel 1 
 

Mitglieder der Bayerischen Apothekerversorgung 
sind alle nicht berufsunf ä higen Apotheker, Apothe-
kerassistenten und Pharmaziepraktikanten, die 
Deutsche im Sinn des Artikel 116 des Grundgese t-
zes sind oder die Staatsangehö rigkeit eines Mit-
gliedstaats der Europä ischen Union besitzen oder 
diesen aufgrund des Abkommens über den Europä i-
schen Wirtschaftsraum gleichges tellt sind, wenn sie 
im Saarland in Apotheken oder ö ffentlichen wissen-
schaftlichen Anstalten t ä tig sind, soweit Artikel 3 die-
ses Staatsvertrages und die Satzung der Bayer i-
schen Apothekerversorgung keine Ausnahmen 
bestimmen. 
 

Artikel 2 
 

(1) Soweit dieser Staatsvertrag nichts anderes be-
stimmt, gelten die für die Bayerische Apothekerver-
sorgung maßgeblichen Bestimmungen des bayer i-
schen Gesetzes über das ö ffentliche Versorgungs-
wesen vom 25. Juni 1994 (BayRS 763-1-I, BayGVBl 
S. 466) in der jeweils geltenden Fassung im Saar-
land entsprechend. Für das Verwaltungsverfahren ist 
das Recht des Sitzlandes entsprechend anzuwen-
den. 
 

(2) Die Bayerische Apothekerversorgung hat das 
Recht, die von ihr erlassenen Verwaltungsakte im 
Saarland zu vollstrecken. Das Verfahren richtet sich 
nach dem saarlä ndischen Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung. 
 

Artikel 3 
 

(Ü bergangsbestimmungen für am 1. Mai 1985 bereits beruflich tätige 
Pharmazeuten; vom Abdruck wird abgesehen.) 

 
Artikel 9 

 
(1) Die Apothekerkammer des Saarlandes über-
mittelt der Bayerischen Apothekerversorgung Na-
men, Geburtsdatum, Anschrift und Datum der Be-
rufszulassung derjenigen Apotheker, die erstmals 
Mitglieder der Apothekerkammer wurden, sofern 
dies für die Mitgliedschaft bei der Bayerischen Apo-
thekerversorgung von Bedeutung sein kann. 
 
(2) Die für den Vollzug der Bundes-Apothekerord-
nung zustä ndigen Behö rden des Saarlandes unter-
richten die Bayerische Apothekerversorgung über 
vollziehbare Entscheidungen, die 
 
1. den Widerruf, die Rücknahme oder das Ruhen 

der Approbation oder einer Berufserlaubnis von 
Apothekern, 

2. die Untersagung der Berufsausübung nach §  2 
des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüf-
ter Apothekeranwä rter 

 
betreffen, soweit diese Maßnahmen für die Mitglied-
schaft der Betroffenen bei der Bayerischen Apothe-
kerversorgung von Bedeutung sein k ö nnen. 
 
(3) Die für den Vollzug der Approbationsordnung für 
Apotheker zustä ndige Behö rde des Saarlandes gibt 
der Bayerischen Apothekerversorgung nach Prü-
fungsabschluss Namen, Geburtsdatum und A nschrift 
derjenigen Personen bekannt, die im Saarland den 
Zweiten Abschnitt der Pharmazeutischen Prüfung 
bestanden haben:

 


